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G e s e t z
zum Fünfzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag

Vom 29. Juni 2011

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

(1) Dem am 15./21. Dezember 2010 unterzeichneten Fünf-
zehnten Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staats-
verträge (Fünfzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) wird
zugestimmt.

(2) Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht.

(3) 1Der Staatsvertrag tritt nach seinem Artikel 7 Abs. 2 Satz 1
am 1. Januar 2013 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt Arti-
kel 1 § 14 Abs. 1, 2 und 6 des Staatsvertrages am 1. Januar 2012
in Kraft. 3Wird der Staatsvertrag nach seinem Artikel 7 Abs. 2
Satz 3 gegenstandslos, so wird dies bis zum 31. Januar 2012
im Niedersächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt
gemacht.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 29. Juni 2011

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Hermann  D i n k l a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

David  M c A l l i s t e r
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Fünfzehnter Staatsvertrag
zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge
(Fünfzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

Das Land Baden-Württemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein und

der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1

Rundfunkbeitragsstaatsvertrag

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

§ 1 Zweck des Rundfunkbeitrags
§ 2 Rundfunkbeitrag im privaten Bereich
§ 3 Wohnung
§ 4 Befreiungen von der Beitragspflicht, Ermäßigung
§ 5 Rundfunkbeitrag im nicht privaten Bereich
§ 6 Betriebsstätte, Beschäftigte
§ 7 Beginn und Ende der Beitragspflicht, Zahlungsweise, Verjährung
§ 8 Anzeigepflicht
§ 9 Auskunftsrecht, Satzungsermächtigung
§ 10 Beitragsgläubiger, Schickschuld, Erstattung, Vollstreckung
§ 11 Verwendung personenbezogener Daten
§ 12 Ordnungswidrigkeiten
§ 13 Revision zum Bundesverwaltungsgericht
§ 14 Übergangsbestimmungen
§ 15 Vertragsdauer, Kündigung

§ 1

Zweck des Rundfunkbeitrags

Der Rundfunkbeitrag dient der funktionsgerechten Finanz-
ausstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Sinne
von § 12 Abs. 1 des Rundfunkstaatsvertrages sowie der Finan-
zierung der Aufgaben nach § 40 des Rundfunkstaatsvertrages.

§ 2

Rundfunkbeitrag im privaten Bereich

(1) Im privaten Bereich ist für jede Wohnung von deren In-
haber (Beitragsschuldner) ein Rundfunkbeitrag zu entrichten.

(2) Inhaber einer Wohnung ist jede volljährige Person, die die
Wohnung selbst bewohnt. Als Inhaber wird jede Person ver-
mutet, die 

1. dort nach dem Melderecht gemeldet ist oder 

2. im Mietvertrag für die Wohnung als Mieter genannt ist.

(3) Mehrere Beitragsschuldner haften als Gesamtschuldner
entsprechend § 44 der Abgabenordnung. Die Landesrundfunk-
anstalt kann von einem anderen als dem bisher in Anspruch
genommenen Beitragsschuldner für eine Wohnung für zu-

rückliegende Zeiträume keinen oder nur einen ermäßigten Bei-
trag erheben, wenn dieser das Vorliegen der Voraussetzungen
für eine Befreiung oder Ermäßigung gemäß § 4 Abs. 7 Satz 2
im Zeitpunkt der Inanspruchnahme nachweist.

(4) Ein Rundfunkbeitrag ist nicht zu entrichten von Beitrags-
schuldnern, die aufgrund Artikel 2 des Gesetzes vom 6. Au-
gust 1964 zu dem Wiener Übereinkommen vom 18. April 1961
über diplomatische Beziehungen (BGBl. 1964 II S. 957) oder
entsprechender Rechtsvorschriften Vorrechte genießen.

§ 3

Wohnung

(1) Wohnung ist unabhängig von der Zahl der darin enthalte-
nen Räume jede ortsfeste, baulich abgeschlossene Raumein-
heit, die

1. zum Wohnen oder Schlafen geeignet ist oder genutzt wird
und

2. durch einen eigenen Eingang unmittelbar von einem Trep-
penhaus, einem Vorraum oder von außen, nicht ausschließ-
lich über eine andere Wohnung, betreten werden kann. 

Nicht ortsfeste Raumeinheiten gelten als Wohnung, wenn sie
Wohnungen im Sinne des Melderechts sind. Nicht als Woh-
nung gelten Bauten nach § 3 des Bundeskleingartengesetzes.

(2) Nicht als Wohnung gelten Raumeinheiten in folgenden
Betriebsstätten:

1. Raumeinheiten in Gemeinschaftsunterkünften, insbeson-
dere Kasernen, Unterkünfte für Asylbewerber, Internate,

2. Raumeinheiten, die der nicht dauerhaften heim- oder an-
staltsmäßigen Unterbringung dienen, insbesondere in Be-
hinderten- und Pflegeheimen,

3. Patientenzimmer in Krankenhäusern,

4. Hafträume in Justizvollzugsanstalten und

5. Raumeinheiten, die der vorübergehenden Unterbringung
in Beherbergungsstätten dienen, insbesondere Hotel- und
Gästezimmer, Ferienwohnungen, Unterkünfte in Seminar-
und Schulungszentren.

§ 4

Befreiungen von der Beitragspflicht, Ermäßigung

(1) Von der Beitragspflicht nach § 2 Abs. 1 werden auf An-
trag folgende natürliche Personen befreit:

1. Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem
Dritten Kapitel des Zwölften Buches des Sozialgesetzbu-
ches (Sozialhilfe) oder nach den §§ 27 a oder 27 d des
Bundesversorgungsgesetzes, 

2. Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung (Viertes Kapitel des Zwölften Buches des So-
zialgesetzbuches), 

3. Empfänger von Sozialgeld oder Arbeitslosengeld II ein-
schließlich von Leistungen nach § 22 des Zweiten Buches
des Sozialgesetzbuches, soweit nicht Zuschläge nach des-
sen § 24 gewährt werden, die die Höhe des Rundfunkbei-
trags übersteigen,

4. Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz, 

5. nicht bei den Eltern wohnende Empfänger von

a) Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungs-
förderungsgesetz,

b) Berufsausbildungsbeihilfe nach den §§ 99, 100 Nr. 3
des Dritten Buches des Sozialgesetzbuches oder nach
dem Vierten Kapitel, Fünfter Abschnitt des Dritten Bu-
ches des Sozialgesetzbuches oder
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c) Ausbildungsgeld nach den §§ 104 ff. des Dritten Buches
des Sozialgesetzbuches,

6. Sonderfürsorgeberechtigte im Sinne des § 27 e des Bun-
desversorgungsgesetzes, 

7. Empfänger von Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel
des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches oder von
Hilfe zur Pflege als Leistung der Kriegsopferfürsorge nach
dem Bundesversorgungsgesetz oder von Pflegegeld nach
landesgesetzlichen Vorschriften,

8. Empfänger von Pflegezulagen nach § 267 Abs. 1 des Las-
tenausgleichsgesetzes oder Personen, denen wegen Pflege-
bedürftigkeit nach § 267 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe c
des Lastenausgleichsgesetzes ein Freibetrag zuerkannt
wird,

9. Volljährige, die im Rahmen einer Leistungsgewährung nach
dem Achten Buch des Sozialgesetzbuches in einer stationä-
ren Einrichtung nach § 45 des Achten Buches des Sozial-
gesetzbuches leben, und

10. taubblinde Menschen und Empfänger von Blindenhilfe
nach § 72 des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches.

(2) Der Rundfunkbeitrag nach § 2 Abs. 1 wird auf Antrag
für folgende natürliche Personen auf ein Drittel ermäßigt:

1. blinde oder nicht nur vorübergehend wesentlich sehbe-
hinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung von
wenigstens 60 vom Hundert allein wegen der Sehbehinde-
rung,

2. hörgeschädigte Menschen, die gehörlos sind oder denen
eine ausreichende Verständigung über das Gehör auch mit
Hörhilfen nicht möglich ist, und 

3. behinderte Menschen, deren Grad der Behinderung nicht
nur vorübergehend wenigstens 80 vom Hundert beträgt
und die wegen ihres Leidens an öffentlichen Veranstaltun-
gen ständig nicht teilnehmen können.

Absatz 1 bleibt unberührt.

(3) Die dem Antragsteller gewährte Befreiung oder Ermäßi-
gung erstreckt sich innerhalb der Wohnung

1. auf dessen Ehegatten, 

2. auf den eingetragenen Lebenspartner und

3. auf die Wohnungsinhaber, die bei der Gewährung einer
Sozialleistung nach Absatz 1 als Teil einer Einsatzgemein-
schaft im Sinne des § 19 des Zwölften Buches des Sozial-
gesetzbuches berücksichtigt worden sind.

(4) Die Befreiung oder Ermäßigung beginnt mit dem Ersten
des Monats, zu dem der Gültigkeitszeitraum des Bescheids be-
ginnt, wenn der Antrag innerhalb von zwei Monaten nach
dem Erstellungsdatum des Bescheids nach Absatz 7 Satz 2 ge-
stellt wird. Wird der Antrag erst zu einem späteren Zeitpunkt
gestellt, so beginnt die Befreiung oder Ermäßigung mit dem
Ersten des Monats, der der Antragstellung folgt. Die Befreiung
oder Ermäßigung wird für die Gültigkeitsdauer des Bescheids
befristet. Ist der Bescheid nach Absatz 7 Satz 2 unbefristet, so
kann die Befreiung oder Ermäßigung auf drei Jahre befristet
werden, wenn eine Änderung der Umstände möglich ist, die
dem Tatbestand zugrunde liegen.

(5) Wird der Bescheid nach Absatz 7 Satz 2 unwirksam, zu-
rückgenommen oder widerrufen, so endet die Befreiung oder
Ermäßigung zum selben Zeitpunkt. Derartige Umstände sind
vom Beitragsschuldner unverzüglich der zuständigen Landes-
rundfunkanstalt mitzuteilen.

(6) Unbeschadet der Beitragsbefreiung nach Absatz 1 hat
die Landesrundfunkanstalt in besonderen Härtefällen auf ge-
sonderten Antrag von der Beitragspflicht zu befreien. Ein Härte-
fall liegt insbesondere vor, wenn eine Sozialleistung nach
Absatz 1 Nr. 1 bis 10 in einem durch die zuständige Behörde
erlassenen Bescheid mit der Begründung versagt wurde, dass
die Einkünfte die jeweilige Bedarfsgrenze um weniger als die
Höhe des Rundfunkbeitrags überschreiten. Absatz 4 gilt ent-
sprechend.

(7) Der Antrag auf Befreiung oder Ermäßigung ist vom Bei-
tragsschuldner schriftlich bei der zuständigen Landesrund-
funkanstalt zu stellen. Die Voraussetzungen für die Befreiung
oder Ermäßigung sind durch die entsprechende Bestätigung
der Behörde oder des Leistungsträgers im Original oder durch
den entsprechenden Bescheid im Original oder in beglaubig-
ter Kopie nachzuweisen; im Falle des Absatzes 1 Nr. 10
1. Alternative genügt eine ärztliche Bescheinigung. Dabei sind
auch die Namen der weiteren volljährigen Bewohner der
Wohnung mitzuteilen.

§ 5

Rundfunkbeitrag im nicht privaten Bereich

(1) Im nicht privaten Bereich ist für jede Betriebsstätte von
deren Inhaber (Beitragsschuldner) ein Rundfunkbeitrag nach
Maßgabe der folgenden Staffelung zu entrichten. Die Höhe
des zu leistenden Rundfunkbeitrags bemisst sich nach der
Zahl der neben dem Inhaber Beschäftigten und beträgt für
eine Betriebsstätte

1. mit keinem oder bis acht Beschäftigten ein Drittel des
Rundfunkbeitrags,

2. mit neun bis 19 Beschäftigten einen Rundfunkbeitrag,

3. mit 20 bis 49 Beschäftigten zwei Rundfunkbeiträge,

4. mit 50 bis 249 Beschäftigten fünf Rundfunkbeiträge,

5. mit 250 bis 499 Beschäftigten zehn Rundfunkbeiträge,

6. mit 500 bis 999 Beschäftigten 20 Rundfunkbeiträge,

7. mit 1 000 bis 4 999 Beschäftigten 40 Rundfunkbeiträge,

8. mit 5 000 bis 9 999 Beschäftigten 80 Rundfunkbeiträge,

9. mit 10 000 bis 19 999 Beschäftigten 120 Rundfunkbeiträge
und

10. mit 20 000 oder mehr Beschäftigten 180 Rundfunkbeiträge.

(2) Unbeschadet der Beitragspflicht für Betriebsstätten nach
Absatz 1 ist jeweils ein Drittel des Rundfunkbeitrags zu entrich-
ten vom

1. Inhaber einer Betriebsstätte für jedes darin befindliche Ho-
tel- und Gästezimmer und für jede Ferienwohnung zur
vorübergehenden entgeltlichen Beherbergung Dritter ab
der zweiten Raumeinheit und

2. Inhaber eines Kraftfahrzeugs (Beitragsschuldner) für jedes
zugelassene Kraftfahrzeug, das zu gewerblichen Zwecken
oder einer anderen selbständigen Erwerbstätigkeit oder zu
gemeinnützigen oder öffentlichen Zwecken des Inhabers
genutzt wird; auf den Umfang der Nutzung zu diesen
Zwecken kommt es nicht an; Kraftfahrzeuge sind Personen-
kraftwagen, Lastkraftwagen und Omnibusse; ausgenommen
sind Omnibusse, die für den öffentlichen Personennahver-
kehr nach § 2 des Gesetzes zur Regionalisierung des öffent-
lichen Personennahverkehrs eingesetzt werden.

Ein Rundfunkbeitrag nach Satz 1 Nr. 2 ist nicht zu entrichten
für jeweils ein Kraftfahrzeug für jede beitragspflichtige Be-
triebsstätte des Inhabers.

(3) Für jede Betriebsstätte folgender Einrichtungen gilt Ab-
satz 1 mit der Maßgabe, dass höchstens ein Rundfunkbeitrag
zu entrichten ist:

1. gemeinnützige Einrichtungen für behinderte Menschen,
insbesondere Heime, Ausbildungsstätten oder Werkstätten
für behinderte Menschen,

2. gemeinnützige Einrichtungen der Jugendhilfe im Sinne des
Kinder- und Jugendhilfegesetzes (Achtes Buch des Sozial-
gesetzbuches),

3. gemeinnützige Einrichtungen für Suchtkranke, der Alten-
hilfe, für Nichtsesshafte und Durchwandererheime,

4. eingetragene gemeinnützige Vereine und Stiftungen,
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5. öffentliche allgemeinbildende oder berufsbildende Schulen,
staatlich genehmigte oder anerkannte Ersatzschulen oder
Ergänzungsschulen, soweit sie auf gemeinnütziger Grund-
lage arbeiten, sowie Hochschulen nach dem Hochschul-
rahmengesetz und 

6. Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr, Zivil- und Katastrophen-
schutz.

Damit ist auch die Beitragspflicht für auf die Einrichtung zu-
gelassene Kraftfahrzeuge abgegolten. Die Gemeinnützigkeit
im Sinne der Abgabenordnung ist der zuständigen Landes-
rundfunkanstalt auf Verlangen nachzuweisen.

(4) Auf Antrag ist ein Rundfunkbeitrag nach Absatz 1 und 2
insoweit nicht zu entrichten, als der Inhaber glaubhaft macht
und auf Verlangen nachweist, dass die Betriebsstätte länger
als drei zusammenhängende volle Kalendermonate vorüber-
gehend stillgelegt ist. Das Nähere regelt die Satzung nach § 9
Abs. 2.

(5) Ein Rundfunkbeitrag nach Absatz 1 ist nicht zu entrich-
ten für Betriebsstätten

1. die gottesdienstlichen Zwecken gewidmet sind,

2. in denen kein Arbeitsplatz eingerichtet ist oder

3. die sich innerhalb einer beitragspflichtigen Wohnung befin-
den, für die bereits ein Rundfunkbeitrag entrichtet wird.

(6) Ein Rundfunkbeitrag nach Absatz 1 und 2 ist nicht zu
entrichten von

1. den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, den Landes-
medienanstalten oder den nach Landesrecht zugelassenen
privaten Rundfunkveranstaltern oder -anbietern oder

2. diplomatischen Vertretungen (Botschaft, Konsulat) eines
ausländischen Staates.

§ 6

Betriebsstätte, Beschäftigte

(1) Betriebsstätte ist jede zu einem eigenständigen, nicht
ausschließlich privaten Zweck bestimmte oder genutzte orts-
feste Raumeinheit oder Fläche innerhalb einer Raumeinheit.
Dabei gelten mehrere Raumeinheiten auf einem Grundstück
oder auf zusammenhängenden Grundstücken, die demselben
Inhaber zuzurechnen sind, als eine Betriebsstätte. Auf den Um-
fang der Nutzung zu den jeweiligen nicht privaten Zwecken
sowie auf eine Gewinnerzielungsabsicht oder eine steuerliche
Veranlagung des Beitragsschuldners kommt es nicht an.

(2) Inhaber der Betriebsstätte ist die natürliche oder juristi-
sche Person, die die Betriebsstätte im eigenen Namen nutzt
oder in deren Namen die Betriebsstätte genutzt wird. Als Inha-
ber wird vermutet, wer für diese Betriebsstätte in einem Regis-
ter, insbesondere Handels-, Gewerbe-, Vereins- oder Partner-
schaftsregister eingetragen ist. Inhaber eines Kraftfahrzeugs ist
derjenige, auf den das Kraftfahrzeug zugelassen ist.

(3) Als Betriebsstätte gilt auch jedes zu gewerblichen Zwecken
genutzte Motorschiff.

(4) Beschäftigte sind alle im Jahresdurchschnitt sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten sowie Bediensteten in einem
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis mit Ausnahme der Aus-
zubildenden.

§ 7

Beginn und Ende der Beitragspflicht, 
Zahlungsweise, Verjährung

(1) Die Pflicht zur Entrichtung des Rundfunkbeitrags beginnt
mit dem Ersten des Monats, in dem der Beitragsschuldner
erstmals die Wohnung, die Betriebsstätte oder das Kraftfahr-
zeug innehat. Das Innehaben eines Kraftfahrzeugs beginnt mit
dem Ersten des Monats, in dem es auf den Beitragsschuldner
zugelassen wird.

(2) Die Beitragspflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in
dem das Innehaben der Wohnung, der Betriebsstätte oder des
Kraftfahrzeugs durch den Beitragsschuldner endet, jedoch
nicht vor dem Ablauf des Monats, in dem dies der zuständi-
gen Landesrundfunkanstalt angezeigt worden ist. Das Inneha-
ben eines Kraftfahrzeugs endet mit dem Ablauf des Monats, in
dem die Zulassung auf den Beitragsschuldner endet. 

(3) Der Rundfunkbeitrag ist monatlich geschuldet. Er ist in
der Mitte eines Dreimonatszeitraums für jeweils drei Monate
zu leisten.

(4) Die Verjährung der Beitragsforderung richtet sich nach
den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die re-
gelmäßige Verjährung.

§ 8

Anzeigepflicht

(1) Das Innehaben einer Wohnung, einer Betriebsstätte oder
eines beitragspflichtigen Kraftfahrzeugs ist unverzüglich schrift-
lich der zuständigen Landesrundfunkanstalt anzuzeigen (An-
meldung); entsprechendes gilt für jede Änderung der Daten
nach Absatz 4 (Änderungsmeldung). Eine Änderung der An-
zahl der im Jahresdurchschnitt des vorangegangenen Kalender-
jahres sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Absatz 4
Nr. 7 ist jeweils bis zum 31. März eines Jahres anzuzeigen;
diese Änderung wirkt ab dem 1. April des jeweiligen Jahres.

(2) Das Ende des Innehabens einer Wohnung, einer Betriebs-
stätte oder eines beitragspflichtigen Kraftfahrzeugs ist der
zuständigen Landesrundfunkanstalt unverzüglich schriftlich
anzuzeigen (Abmeldung).

(3) Die Anzeige eines Beitragsschuldners für eine Wohnung,
eine Betriebsstätte oder ein Kraftfahrzeug wirkt auch für wei-
tere anzeigepflichtige Beitragsschuldner, sofern sich für die
Wohnung, die Betriebsstätte oder das Kraftfahrzeug keine Än-
derung der Beitragspflicht ergibt.

(4) Bei der Anzeige hat der Beitragsschuldner der zuständi-
gen Landesrundfunkanstalt folgende, im Einzelfall erforderli-
che Daten mitzuteilen und auf Verlangen nachzuweisen:

1. Vor- und Familienname sowie frühere Namen, unter de-
nen eine Anmeldung bestand,

2. Tag der Geburt,

3. Vor- und Familienname oder Firma und Anschrift des
Beitragsschuldners und seines gesetzlichen Vertreters, 

4. gegenwärtige Anschrift jeder Betriebsstätte und jeder
Wohnung, einschließlich aller vorhandenen Angaben zur
Lage der Wohnung,

5. letzte der Landesrundfunkanstalt gemeldete Anschrift
des Beitragsschuldners, 

6. vollständige Bezeichnung des Inhabers der Betriebsstätte,

7. Anzahl der Beschäftigten der Betriebsstätte,

8. Beitragsnummer,

9. Datum des Beginns des Innehabens der Wohnung, der
Betriebsstätte oder des beitragspflichtigen Kraftfahrzeugs,

10. Zugehörigkeit zu den Branchen und Einrichtungen nach
§ 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 3 Satz 1,

11. Anzahl der beitragspflichtigen Hotel- und Gästezimmer
und Ferienwohnungen und

12. Anzahl und Zulassungsort der beitragspflichtigen Kraft-
fahrzeuge.

(5) Bei der Abmeldung sind zusätzlich folgende Daten mit-
zuteilen und auf Verlangen nachzuweisen:

1. Datum des Endes des Innehabens der Wohnung, der Be-
triebsstätte oder des beitragspflichtigen Kraftfahrzeugs,

2. der die Abmeldung begründende Lebenssachverhalt und 

3. die Beitragsnummer des für die neue Wohnung in An-
spruch genommenen Beitragsschuldners.
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§ 9

Auskunftsrecht, Satzungsermächtigung

(1) Die zuständige Landesrundfunkanstalt kann von jedem
Beitragsschuldner oder von Personen oder Rechtsträgern, bei
denen tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, dass sie Beitrags-
schuldner sind und dies nicht oder nicht umfassend angezeigt
haben, Auskunft über die in § 8 Abs. 4 genannten Daten verlan-
gen. Kann die zuständige Landesrundfunkanstalt den Inhaber
einer Wohnung oder einer Betriebsstätte nicht feststellen, ist
der Eigentümer oder der vergleichbar dinglich Berechtigte der
Wohnung oder des Grundstücks, auf dem sich die Betriebs-
stätte befindet, verpflichtet, der Landesrundfunkanstalt Aus-
kunft über den tatsächlichen Inhaber der Wohnung oder der
Betriebsstätte zu erteilen. Bei Wohnungseigentumsgemeinschaf-
ten kann die Auskunft auch vom Verwalter verlangt werden.
Die Landesrundfunkanstalt kann mit ihrem Auskunftsverlangen
neben den in § 8 Abs. 4 und 5 genannten Daten im Einzelfall
weitere Daten erheben, soweit dies nach Satz 1 erforderlich
ist; § 11 Abs. 5 gilt entsprechend. Die Landesrundfunkanstalt
kann für die Tatsachen nach Satz 1 und die Daten nach Satz 4
Nachweise fordern. Der Anspruch auf Auskunft und Nachwei-
se kann im Verwaltungszwangsverfahren durchgesetzt werden.

(2) Die zuständige Landesrundfunkanstalt wird ermächtigt,
Einzelheiten des Verfahrens

1. der Anzeigepflicht,

2. zur Leistung des Rundfunkbeitrags, zur Befreiung von der
Rundfunkbeitragspflicht oder zu deren Ermäßigung, 

3. der Erfüllung von Auskunfts- und Nachweispflichten, 

4. der Kontrolle der Beitragspflicht, 

5. der Erhebung von Zinsen, Kosten und Säumniszuschlägen
und

6. in den übrigen in diesem Staatsvertrag genannten Fällen

durch Satzung zu regeln. Die Satzung bedarf der Genehmi-
gung der für die Rechtsaufsicht zuständigen Behörde und ist
in den amtlichen Verkündungsblättern der die Landesrund-
funkanstalt tragenden Länder zu veröffentlichen. Die Satzun-
gen der Landesrundfunkanstalten sollen übereinstimmen.

§ 10

Beitragsgläubiger, Schickschuld, Erstattung, Vollstreckung

(1) Das Aufkommen aus dem Rundfunkbeitrag steht der Lan-
desrundfunkanstalt und in dem im Rundfunkfinanzierungs-
staatsvertrag bestimmten Umfang dem Zweiten Deutschen
Fernsehen (ZDF), dem Deutschlandradio sowie der Landes-
medienanstalt zu, in deren Bereich sich die Wohnung oder die
Betriebsstätte des Beitragsschuldners befindet oder das Kraft-
fahrzeug zugelassen ist.

(2) Der Rundfunkbeitrag ist an die zuständige Landesrund-
funkanstalt als Schickschuld zu entrichten. Die Landesrund-
funkanstalt führt die Anteile, die dem ZDF, dem Deutschland-
radio und der Landesmedienanstalt zustehen, an diese ab. 

(3) Soweit ein Rundfunkbeitrag ohne rechtlichen Grund
entrichtet wurde, kann derjenige, auf dessen Rechnung die
Zahlung bewirkt worden ist, von der durch die Zahlung berei-
cherten Landesrundfunkanstalt die Erstattung des entrichte-
ten Betrages fordern. Er trägt insoweit die Darlegungs- und
Beweislast. Der Erstattungsanspruch verjährt nach den Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die regelmäßige
Verjährung. 

(4) Das ZDF, das Deutschlandradio und die Landesmedien-
anstalten tragen die auf sie entfallenden Anteile der Kosten
des Beitragseinzugs und der nach Absatz 3 erstatteten Beträge.

(5) Rückständige Rundfunkbeiträge werden durch die zustän-
dige Landesrundfunkanstalt festgesetzt. Festsetzungsbeschei-
de können stattdessen auch von der Landesrundfunkanstalt
im eigenen Namen erlassen werden, in deren Anstaltsbereich

sich zur Zeit des Erlasses des Bescheides die Wohnung, die
Betriebsstätte oder der Sitz (§ 17 der Zivilprozessordnung) des
Beitragsschuldners befindet. 

(6) Festsetzungsbescheide werden im Verwaltungsvoll-
streckungsverfahren vollstreckt. Ersuchen um Vollstreckungs-
hilfe gegen Beitragsschuldner, deren Wohnsitz oder Sitz in
anderen Ländern liegt, können von der zuständigen Landes-
rundfunkanstalt unmittelbar an die für den Wohnsitz oder
den Sitz des Beitragsschuldners zuständige Vollstreckungsbe-
hörde gerichtet werden.

(7) Jede Landesrundfunkanstalt nimmt die ihr nach diesem
Staatsvertrag zugewiesenen Aufgaben und die damit verbun-
denen Rechte und Pflichten ganz oder teilweise durch die im
Rahmen einer nichtrechtsfähigen öffentlich-rechtlichen Verwal-
tungsgemeinschaft betriebene Stelle der öffentlich-rechtlichen
Landesrundfunkanstalten selbst wahr. Die Landesrundfunk-
anstalt ist ermächtigt, einzelne Tätigkeiten bei der Durchführung
des Beitragseinzugs und der Ermittlung von Beitragsschuld-
nern auf Dritte zu übertragen und das Nähere durch die Sat-
zung nach § 9 Abs. 2 zu regeln. Die Landesrundfunkanstalt
kann eine Übertragung von Tätigkeiten auf Dritte nach Satz 2
ausschließen, die durch Erfolgshonorare oder auf Provisions-
basis vergütet werden.

§ 11

Verwendung personenbezogener Daten

(1) Beauftragt die Landesrundfunkanstalt Dritte mit Tätig-
keiten bei der Durchführung des Beitragseinzugs oder der Er-
mittlung von Beitragsschuldnern, die der Anzeigepflicht nach
§ 8 Abs. 1 nicht oder nicht vollständig nachgekommen sind,
so gelten für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der da-
für erforderlichen Daten die für die Datenverarbeitung im
Auftrag anwendbaren Bestimmungen.

(2) Beauftragen die Landesrundfunkanstalten eine Stelle nach
§ 10 Abs. 7 Satz 1 mit Tätigkeiten bei der Durchführung des
Beitragseinzugs und der Ermittlung von Beitragsschuldnern,
ist dort unbeschadet der Zuständigkeit des nach Landesrecht
für die Landesrundfunkanstalt zuständigen Datenschutzbe-
auftragten ein behördlicher Datenschutzbeauftragter zu be-
stellen. Er arbeitet zur Gewährleistung des Datenschutzes mit
dem nach Landesrecht für die Landesrundfunkanstalt zustän-
digen Datenschutzbeauftragten zusammen und unterrichtet
diesen über Verstöße gegen Datenschutzvorschriften sowie
die dagegen getroffenen Maßnahmen. Im Übrigen gelten die
für den behördlichen Datenschutzbeauftragten anwendbaren
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes entsprechend.

(3) Die zuständige Landesrundfunkanstalt darf von ihr ge-
speicherte personenbezogene Daten der Beitragsschuldner an
andere Landesrundfunkanstalten auch im Rahmen eines auto-
matisierten Abrufverfahrens übermitteln, soweit dies zur recht-
mäßigen Erfüllung der Aufgaben der übermittelnden oder der
empfangenden Landesrundfunkanstalt beim Beitragseinzug
erforderlich ist. Es ist aufzuzeichnen, an welche Stellen, wann
und aus welchem Grund welche personenbezogenen Daten
übermittelt worden sind.

(4) Die zuständige Landesrundfunkanstalt kann im Wege
des Ersuchens für Zwecke der Beitragserhebung sowie zur
Feststellung, ob eine Beitragspflicht nach diesem Staatsvertrag
besteht, personenbezogene Daten bei öffentlichen und nicht-
öffentlichen Stellen ohne Kenntnis des Betroffenen erheben,
verarbeiten oder nutzen. Voraussetzung dafür ist, dass

1. die Datenbestände dazu geeignet sind, Rückschlüsse auf die
Beitragspflicht zuzulassen, insbesondere durch Abgleich
mit dem Bestand der bei den Landesrundfunkanstalten ge-
meldeten Beitragsschuldner, und

2. sich die Daten auf Angaben beschränken, die der Anzeige-
pflicht nach § 8 unterliegen und kein erkennbarer Grund
zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutz-
würdiges Interesse an dem Ausschluss der Erhebung, Ver-
arbeitung oder Nutzung hat.
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Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung bei den Meldebe-
hörden beschränkt sich auf die in § 14 Abs. 9 Nr. 1 bis 8 ge-
nannten Daten. Daten, die Rückschlüsse auf tatsächliche oder
persönliche Verhältnisse liefern könnten, dürfen nicht an die
übermittelnde Stelle rückübermittelt werden. Das Verfahren
der regelmäßigen Datenübermittlung durch die Meldebehör-
den nach den Meldegesetzen oder Meldedatenübermittlungs-
verordnungen der Länder bleibt unberührt. Die Daten Be-
troffener, für die eine Auskunftssperre gespeichert ist, dürfen
nicht übermittelt werden.

(5) Die Landesrundfunkanstalt darf die in Absatz 4 und in
§ 4 Abs. 7, § 8 Abs. 4 und 5 und § 9 Abs. 1 genannten Daten
und sonstige freiwillig übermittelte Daten nur für die Erfül-
lung der ihr nach diesem Staatsvertrag obliegenden Aufgaben
erheben, verarbeiten oder nutzen. Die erhobenen Daten sind
unverzüglich zu löschen, wenn feststeht, dass sie nicht mehr
benötigt werden oder eine Beitragspflicht dem Grunde nach
nicht besteht. Nicht überprüfte Daten sind spätestens nach
zwölf Monaten zu löschen. Jeder Beitragsschuldner erhält eine
Anmeldebestätigung mit den für die Beitragserhebung erfor-
derlichen Daten.

§ 12

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. den Beginn der Beitragspflicht entgegen § 8 Abs. 1 und 3
nicht innerhalb eines Monats anzeigt,

2. der Anzeigepflicht nach § 14 Abs. 2 nicht nachgekommen
ist oder

3. den fälligen Rundfunkbeitrag länger als sechs Monate ganz
oder teilweise nicht leistet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße ge-
ahndet werden.

(3) Die Ordnungswidrigkeit wird nur auf Antrag der Lan-
desrundfunkanstalt verfolgt; sie ist vom Ausgang des Verfah-
rens zu benachrichtigen.

(4) Daten über Ordnungswidrigkeiten sind von der Landes-
rundfunkanstalt unverzüglich nach Abschluss des jeweiligen
Verfahrens zu löschen.

§ 13 

Revision zum Bundesverwaltungsgericht

In einem gerichtlichen Verfahren kann die Revision zum
Bundesverwaltungsgericht auch darauf gestützt werden, dass
das angefochtene Urteil auf der Verletzung der Bestimmungen
dieses Staatsvertrages beruht.

§ 14

Übergangsbestimmungen

(1) Jeder nach den Bestimmungen des Rundfunkgebühren-
staatsvertrages als privater Rundfunkteilnehmer gemeldeten
natürlichen Person obliegt es, ab dem 1. Januar 2012 der zu-
ständigen Landesrundfunkanstalt schriftlich alle Tatsachen
anzuzeigen, die Grund und Höhe der Beitragspflicht nach die-
sem Staatsvertrag ab dem 1. Januar 2013 betreffen, soweit die
Tatsachen zur Begründung oder zum Wegfall der Beitrags-
pflicht oder zu einer Erhöhung oder Verringerung der Beitrags-
schuld führen.

(2) Jede nach den Bestimmungen des Rundfunkgebühren-
staatsvertrages als nicht-privater Rundfunkteilnehmer gemelde-
te natürliche oder juristische Person ist ab dem 1. Januar 2012
auf Verlangen der zuständigen Landesrundfunkanstalt ver-
pflichtet, ihr schriftlich alle Tatsachen anzuzeigen, die Grund
und Höhe der Beitragspflicht nach diesem Staatsvertrag ab
dem 1. Januar 2013 betreffen.

(3) Soweit der Beitragsschuldner den Anforderungen von
Absatz 1 oder 2 nicht nachgekommen ist, wird vermutet, dass
jede nach den Bestimmungen des bis zum 31. Dezember 2012
geltenden Rundfunkgebührenstaatsvertrages als

1. privater Rundfunkteilnehmer gemeldete Person nach Maß-
gabe von § 2 dieses Staatsvertrages oder

2. nicht privater Rundfunkteilnehmer gemeldete natürliche
oder juristische Person nach Maßgabe von § 6 dieses Staats-
vertrages, 

unter der bei der zuständigen Landesrundfunkanstalt geführ-
ten Anschrift ab Inkrafttreten dieses Staatsvertrages Beitrags-
schuldner nach den Bestimmungen dieses Staatsvertrages ist.
Eine Abmeldung mit Wirkung für die Zukunft bleibt hiervon
unberührt.

(4) Soweit der Beitragsschuldner den Anforderungen von
Absatz 1 oder 2 nicht nachgekommen ist, wird vermutet, dass
sich die Höhe des ab 1. Januar 2013 zu entrichtenden Rund-
funkbeitrags nach der Höhe der bis zum 31. Dezember 2012
zu entrichtenden Rundfunkgebühr bemisst; mindestens ist
ein Beitrag in Höhe eines Rundfunkbeitrags zu entrichten. So-
weit der Beitragsschuldner bisher aufgrund der Regelung des
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 und 8 des Rundfunkgebührenstaatsver-
trages von der Rundfunkgebührenpflicht befreit war, wird ver-
mutet, dass er mit Inkrafttreten dieses Staatsvertrages gemäß
§ 4 Abs. 2 ein Drittel des Rundfunkbeitrags zu zahlen hat.

(5) Die Vermutungen nach Absatz 3 oder 4 können wider-
legt werden. Auf Verlangen der Landesrundfunkanstalt sind
die behaupteten Tatsachen nachzuweisen. Eine Erstattung be-
reits geleisteter Rundfunkbeiträge kann vom Beitragsschuld-
ner nur bis zum 31. Dezember 2014 geltend gemacht werden.

(6) Die bei der zuständigen Landesrundfunkanstalt für den
Rundfunkgebühreneinzug gespeicherten Daten und Daten
nach Absatz 1 und 2 dürfen von den Landesrundfunkanstal-
ten in dem nach diesem Staatsvertrag erforderlichen und zu-
lässigen Umfang verarbeitet und genutzt werden. Die erteilten
Lastschrift- oder Einzugsermächtigungen sowie Mandate blei-
ben für den Einzug der Rundfunkbeiträge bestehen.

(7) Bestandskräftige Rundfunkgebührenbefreiungsbescheide
nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 6 und 9 bis 11 des Rundfunk-
gebührenstaatsvertrages gelten bis zum Ablauf ihrer Gültig-
keit als Rundfunkbeitragsbefreiungen nach § 4 Abs. 1.

(8) Eine Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht nach
§ 5 Abs. 7 des Rundfunkgebührenstaatsvertrages endet zum
31. Dezember 2012. Soweit Einrichtungen nach § 5 Abs. 3 bei
Inkrafttreten dieses Staatsvertrages nach Artikel 7 Abs. 2 Satz 1
des 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrages von der Rund-
funkgebührenpflicht nach § 5 Abs. 7 des Rundfunkgebühren-
staatsvertrages befreit waren, gilt für deren Betriebsstätten der
Nachweis nach § 5 Abs. 3 Satz 3 als erbracht.

(9) Um einen einmaligen Abgleich zum Zwecke der Be-
stands- und Ersterfassung zu ermöglichen, übermittelt jede
Meldebehörde für einen bundesweit einheitlichen Stichtag
automatisiert innerhalb von längstens zwei Jahren ab dem In-
krafttreten dieses Staatsvertrages gegen Kostenerstattung ein-
malig in standardisierter Form die nachfolgenden Daten aller
volljährigen Personen an die jeweils zuständige Landesrund-
funkanstalt:

1. Familienname, 

2. Vornamen unter Bezeichnung des Rufnamens,

3. frühere Namen,

4. Doktorgrad,

5. Familienstand,

6. Tag der Geburt,

7. gegenwärtige und letzte Anschrift von Haupt- und Neben-
wohnungen, einschließlich aller vorhandenen Angaben zur
Lage der Wohnung, und

8. Tag des Einzugs in die Wohnung.

Hat die zuständige Landesrundfunkanstalt nach dem Abgleich
für eine Wohnung einen Beitragsschuldner festgestellt, hat sie
die Daten der übrigen dort wohnenden Personen unverzüg-
lich zu löschen, sobald das Beitragskonto ausgeglichen ist. Im
Übrigen darf sie die Daten zur Feststellung eines Beitrags-
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schuldners für eine Wohnung nutzen, für die bislang kein Bei-
tragsschuldner festgestellt wurde; Satz 2 gilt entsprechend.
Die Landesrundfunkanstalt darf die Daten auch zur Aktuali-
sierung oder Ergänzung von bereits vorhandenen Teilnehmer-
daten nutzen. § 11 Abs. 5 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(10) Die Landesrundfunkanstalten dürfen bis zum 31. De-
zember 2014 keine Adressdaten privater Personen ankaufen.

(11) Die Vorschriften des Rundfunkgebührenstaatsvertrages
bleiben auf Sachverhalte anwendbar, nach denen bis zum
31. Dezember 2012 noch keine Rundfunkgebühren entrichtet
oder erstattet wurden.

§ 15

Vertragsdauer, Kündigung

Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann von
jedem der vertragsschließenden Länder zum Schluss des Ka-
lenderjahres mit einer Frist von einem Jahr gekündigt werden.
Die Kündigung kann erstmals zum 31. Dezember 2014 erfol-
gen. Wird der Staatsvertrag zu diesem Zeitpunkt nicht gekün-
digt, kann die Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu einem
zwei Jahre späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Kündigung ist ge-
genüber dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz
schriftlich zu erklären. Die Kündigung eines Landes lässt das
Vertragsverhältnis der übrigen Länder zueinander unberührt,
jedoch kann jedes der übrigen Länder den Vertrag binnen ei-
ner Frist von drei Monaten nach Eingang der Kündigungser-
klärung zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

Artikel 2

Aufhebung des Rundfunkgebührenstaatsvertrages

Der Rundfunkgebührenstaatsvertrag vom 31. August 1991,
zuletzt geändert durch den Zwölften Rundfunkänderungs-
staatsvertrag vom 18. Dezember 2008, wird aufgehoben.

Artikel 3

Änderung des Rundfunkstaatsvertrages

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt
geändert durch den Vierzehnten Rundfunkänderungsstaats-
vertrag vom 10. Juni 2010, wird wie folgt geändert:

1. Im Inhaltsverzeichnis wird § 16 wie folgt neu gefasst:

„Dauer der Werbung, Sponsoring“.

2. In § 8 a Abs. 1 Satz 6 wird der Verweis auf „§ 13 Abs. 1
Satz 3“ durch den Verweis auf „§ 13 Satz 3“ ersetzt.

3. In § 12 Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „die Rundfunk-
gebühr“ durch die Wörter „den Rundfunkbeitrag“ ersetzt.

4. § 13 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 13

Finanzierung

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziert sich durch
Rundfunkbeiträge, Einnahmen aus Rundfunkwerbung und
sonstigen Einnahmen; vorrangige Finanzierungsquelle ist
der Rundfunkbeitrag. Programme und Angebote im Rah-
men seines Auftrags gegen besonderes Entgelt sind unzu-
lässig; ausgenommen hiervon sind Begleitmaterialien.
Einnahmen aus dem Angebot von Telefonmehrwertdiens-
ten dürfen nicht erzielt werden.“

5. § 14 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Nr. 4 wird das Wort „Gebührenerträge“
durch das Wort „Beitragserträge“ ersetzt.

b) In Absatz 5 wird das Wort „Gebührenfestsetzung“ durch
das Wort „Beitragsfestsetzung“ ersetzt.

6. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst:

„§ 16

Dauer der Werbung, Sponsoring“.

b) Es wird folgender neuer Absatz 6 angefügt:

„(6) Sponsoring findet nach 20.00 Uhr sowie an Sonn-
tagen und im ganzen Bundesgebiet anerkannten Feier-
tagen im Fernsehen nicht statt; dies gilt nicht für das
Sponsoring der Übertragung von Großereignissen
nach § 4 Abs. 2.“

7. In § 43 Satz 2 werden die Wörter „der Rundfunkgebühr“
durch die Wörter „dem Rundfunkbeitrag“ ersetzt.

8. § 52 b wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a Halbsatz 1 wird
das Wort „gebührenfinanzierten“ durch das Wort „bei-
tragsfinanzierten“ ersetzt.

b) In Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 wird das Wort „gebühren-
finanzierten“ durch das Wort „beitragsfinanzierten“
ersetzt.

c) In Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 wird das Wort „gebührenfi-
nanzierten“ durch das Wort „beitragsfinanzierten“ er-
setzt.

9. § 62 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 6 wird das Wort „Rundfunkgebühren-
staatsvertrag“ durch das Wort „Rundfunkbeitragsstaats-
vertrag“ ersetzt.

b) In Absatz 4 Satz 5 wird das Wort „Rundfunkgebüh-
renstaatsvertrag“ durch das Wort „Rundfunkbeitrags-
staatsvertrag“ ersetzt.

c) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Rundfunkgebührener-
höhung“ durch das Wort „Rundfunkbeitragserhö-
hung“ ersetzt.

bb) In Satz 5 wird das Wort „Rundfunkgebühren-
staatsvertrag“ durch das Wort „Rundfunkbeitrags-
staatsvertrag“ ersetzt.

cc) In Satz 6 wird die Angabe „§ 13 Abs. 2 sowie“ ge-
strichen.

10. In § 64 Satz 1 werden die Wörter „an der Rundfunkge-
bühr“ durch die Wörter „am Rundfunkbeitrag“ ersetzt.

Artikel 4

Änderung des ZDF-Staatsvertrages

In § 29 des ZDF-Staatsvertrages vom 31. August 1991, zu-
letzt geändert durch den Zwölften Rundfunkänderungsstaats-
vertrag vom 18. Dezember 2008, werden die Wörter „der
Fernsehgebühr“ durch die Wörter „dem Rundfunkbeitrag“ er-
setzt.

Artikel 5

Änderung des Deutschlandradio-Staatsvertrages

In § 29 Satz 1 des Deutschlandradio-Staatsvertrages vom
17. Juni 1993, zuletzt geändert durch den Vierzehnten Rund-
funkänderungsstaatsvertrag vom 10. Juni 2010, werden die
Wörter „der Rundfunkgebühr“ durch die Wörter „des Rund-
funkbeitrags“ ersetzt.

Artikel 6

Änderung des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages

Der Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag vom 26. August
bis 11. September 1996, zuletzt geändert durch den Zwölften
Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 18. Dezember 2008, wird
wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift des I. Abschnitts werden die Wörter
„zur Rundfunkgebühr“ durch die Wörter „zum Rund-
funkbeitrag“ ersetzt.
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b) In der Überschrift des II. Abschnitts werden die Wörter
„der Rundfunkgebühr“ durch die Wörter „des Rund-
funkbeitrags“ ersetzt.

c) § 8 wird wie folgt neu gefasst:

„Höhe des Rundfunkbeitrags“.

2. In der Überschrift des I. Abschnitts werden die Wörter „zur
Rundfunkgebühr“ durch die Wörter „zum Rundfunkbei-
trag“ ersetzt.

3. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Gebührenfestset-
zung“ durch das Wort „Beitragsfestsetzung“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „der Rundfunk-
gebühren“ durch die Wörter „des Rundfunkbeitrags“
ersetzt.

c) In Absatz 4 wird das Wort „Gebühreneinnahmen“
durch das Wort „Beitragseinnahmen“ ersetzt. 

4. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird das Wort „Gebühren“ durch das
Wort „Beiträgen“ ersetzt.

bb) In Satz 3 wird das Wort „Gebührenperiode“ je-
weils durch das Wort „Beitragsperiode“ ersetzt.

b) Absatz 8 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 4 werden die Wörter „der Rundfunkge-
bühr“ durch die Wörter „des Rundfunkbeitrags“
ersetzt.

bb) In Satz 6 wird das Wort „Gebühren“ durch das
Wort „Beiträge“ ersetzt.

5. § 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „der Rundfunkgebühr“
durch die Wörter „dem Rundfunkbeitrag“ ersetzt.

b) In Satz 2 werden die Wörter „der Rundfunkgebühr“
durch die Wörter „des Rundfunkbeitrags“ ersetzt.

6. In § 7 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Gebührenvorschlag“
durch das Wort „Beitragsvorschlag“ ersetzt.

7. In der Überschrift zum II. Abschnitt werden die Wörter
„der Rundfunkgebühr“ durch die Wörter „des Rundfunk-
beitrags“ ersetzt.

8. § 8 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 8

Höhe des Rundfunkbeitrags

Die Höhe des Rundfunkbeitrags ist vorbehaltlich einer
Neufestsetzung im Verfahren nach § 3 auf monatlich
17,98 Euro festgesetzt.“

9. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Von dem Aufkommen aus dem Rundfunkbei-
trag erhalten vorbehaltlich einer Neufestsetzung im
Verfahren nach § 3 die in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten einen Anteil
von 72,6295 vom Hundert, das ZDF einen Anteil von
24,7579 vom Hundert und die Körperschaft des öffent-
lichen Rechts „Deutschlandradio“ einen Anteil von
2,6126 vom Hundert.“

b) Absatz 2 wird gestrichen.

c) Der bisherige Absatz 3 wird der neue Absatz 2 und in
Satz 1 wird das Wort „Fernsehgebührenaufkommen“
durch das Wort „Rundfunkbeitragsaufkommen“ ersetzt.

10. § 10 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„Die Höhe des Anteils der Landesmedienanstalten be-
trägt 1,8989 vom Hundert des Rundfunkbeitragsauf-
kommens.“

b) In Satz 3 werden die Wörter „der Rundfunkgebühr“
durch die Wörter „dem Rundfunkbeitrag“ ersetzt. 

11. In § 14 Satz 1 wird das Wort „ARD-Nettogebührenaufkom-
mens“ durch das Wort „ARD-Nettobeitragsaufkommens“
ersetzt.

Artikel 7

Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung

(1) Für die Kündigung des in Artikel 1 enthaltenen Staats-
vertrages sowie der in Artikel 3 bis 6 geänderten Staatsverträge
sind die dort vorgesehenen Kündigungsvorschriften maßge-
bend.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. Die
Vorschriften nach § 14 Abs. 1, 2 und 6 des Rundfunkbeitrags-
staatsvertrages treten am 1. Januar 2012 in Kraft. Sind bis zum
31. Dezember 2011 nicht alle Ratifikationsurkunden bei der
Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonfe-
renz hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos.

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsi-
dentenkonferenz teilt den Ländern die Hinterlegung der Rati-
fikationsurkunden mit.

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Rund-
funkstaatsvertrages, ZDF-Staatsvertrages, Deutschlandradio-
Staatsvertrages und Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages in
der Fassung, die sich aus den Artikeln 3 bis 6 ergibt, mit neuem
Datum bekannt zu machen.
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Für das Land Baden-Württemberg:

Berlin, den 17. 12. 2010 Stefan M a p p u s

Für den Freistaat Bayern:

Berlin, den 15. 12. 2010 Horst S e e h o f e r

Für das Land Berlin:

Berlin, den 15. 12. 2010 Klaus W o w e r e i t

Für das Land Brandenburg:

Potsdam, den 21. 12. 2010 Matthias P l a t z e c k

Für die Freie Hansestadt Bremen:

Berlin, den 15. 12. 2010 Jens B ö h r n s e n

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:

Berlin, den 17. 12. 2010 Christoph A h l h a u s

Für das Land Hessen:

Berlin, den 15. 12. 2010 V. B o u f f i e r

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:

Berlin, den 15. 12. 2010 Erwin S e l l e r i n g

Für das Land Niedersachsen:

Berlin, den 15. 12. 2010 David M c A l l i s t e r

Für das Land Nordrhein-Westfalen:

Berlin, den 17. 12. 2010 Hannelore K r a f t

Für das Land Rheinland-Pfalz:

Berlin, den 17. 12. 2010 Kurt B e c k

Für das Saarland:

Berlin, den 15. 12. 2010 Peter M ü l l e r

Für den Freistaat Sachsen:

Berlin, den 17. 12. 2010 St. T i l l i c h

Für das Land Sachsen-Anhalt:

Berlin, den 15. 12. 2010 B ö h m e r

Für das Land Schleswig-Holstein:

Berlin, den 17. 12. 2010 Heiner G a r g

Für den Freistaat Thüringen:

Berlin, den 15. 12. 2010 Ch. L i e b e r k n e c h t
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Protokollerklärung aller Länder

1. Die Länder weisen darauf hin, dass finanziell leistungsfä-
hige Menschen mit Behinderungen einen ermäßigten Bei-
trag in Höhe von einem Drittel des Rundfunkbeitrags zu
entrichten haben, sofern sie nicht einen Befreiungsgrund
geltend machen können. Damit soll die Finanzierung bar-
rierefreier Angebote erleichtert werden. Die Länder erwar-
ten, dass ARD, ZDF und Deutschlandradio hierzu ihren
Dialog mit den betroffenen Verbänden mit dem Ziel inten-
sivieren, ihr diesbezügliches Angebot auszuweiten, und
hierüber regelmäßig berichten. In diesem Zusammenhang
erwarten die Länder auch, dass die privaten Veranstalter
von bundesweit verbreitetem Rundfunk ihr barrierefreies
Angebot verbessern.

2. Die finanziellen Auswirkungen des Modellwechsels bei
der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
werden mit dem 19. KEF-Bericht festgestellt. Unmittelbar
anschließend werden die Länder auf dieser Grundlage eine
Evaluierung durchführen. Die Evaluierung soll unter Mit-
wirkung einer unabhängigen Stelle, die durch öffentliche
Ausschreibung ermittelt wird, erfolgen. Die Evaluierung
umfasst insbesondere die Entwicklung der Erträge aus
dem Rundfunkbeitrag, die jeweiligen Anteile der privaten
Haushalte, der Privatwirtschaft und der öffentlichen Hand
am Gesamtertrag. Dabei werden auch die Notwendigkeit und
Ausgewogenheit der Anknüpfungstatbestände, darunter
die Beitragspflicht für Kraftfahrzeuge, geprüft.

3. Auf der Basis des 19. KEF-Berichts und der aktualisierten
Zahlen soll auch die Frage der Werbung und des Sponso-
rings im öffentlich-rechtlichen Rundfunk entschieden wer-
den. Dabei soll auch die Frage einer stufenweise weiteren
Reduzierung behandelt werden. Gleichzeitig nehmen die
Länder in Aussicht, die Auswirkungen der in § 16 Abs. 6
Halbsatz 2 des Rundfunkstaatsvertrages vorgesehenen Be-
schränkung der Sponsoring-Möglichkeiten im öffentlich-
rechtlichen Rundfunk zu prüfen. Dabei soll insbesondere
geprüft werden, ob eine valente Sportberichterstattung auch

über bedeutende regionale, nationale und internationale
Sportereignisse jenseits des Katalogs des § 4 Abs. 2 des
Rundfunkstaatsvertrages, entsprechende Refinanzierungs-
möglichkeiten der betroffenen Sportverbände und die Wett-
bewerbsfähigkeit Deutschlands bei der Bewerbung um
internationale Sportereignisse nach wie vor gewahrt sind.

4. Die Länder werden ferner überprüfen, inwieweit die ARD
ihre Zusagen hinsichtlich eines internen Leistungsaus-
gleichs umgesetzt hat (insbesondere Punkt I. 6. Spstr. 3 der
Eckpunkte zur Neuordnung der Finanzierung des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks).

Protokollerklärung der Freien und Hansestadt Hamburg, des
Landes Niedersachsen, des Freistaates Sachsen und des Lan-
des Sachsen-Anhalt

Die Freie und Hansestadt Hamburg, das Land Niedersachsen,
der Freistaat Sachsen und das Land Sachsen-Anhalt unter-
streichen, dass für die Akzeptanz des neuen Finanzierungssys-
tems eine aufkommensneutrale Gestaltung entscheidend ist.
Etwaige im Zuge der Neuordnung der Rundfunkfinanzierung
entstehende Mehreinnahmen werden daher für eine Reduzie-
rung der Belastung von Bürgern und Unternehmen genutzt
werden.

Die Systemumstellung auf die Haushalts- und Betriebsstätten-
abgabe entlastet die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
nicht davon, Qualität und Umfang ihrer Angebote fortlaufend
kritisch zu überprüfen und sich dabei im Interesse des Bei-
tragszahlers an einer engen Definition des Grundversorgungs-
auftrags zu orientieren.

Protokollerklärung des Landes Schleswig-Holstein

Das Land Schleswig-Holstein erklärt ergänzend zu Ziffer 2 der
Protokollerklärung aller Länder: „Ziel ist es, letztere entweder
ganz entfallen zu lassen oder in die Beitragsstaffelung nach § 5
zu integrieren, zumal die Nicht-Veranlagung nicht privat ge-
nutzter Kfz insbesondere auch den Verwaltungsaufwand bei
der GEZ und bei den Betroffenen reduzieren wird.“
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Niedersächsisches Heimgesetz
(NHeimG)

Vom 29. Juni 2011

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Präambel

Die Gesetzesfassung folgt dem bisherigen bundesrechtli-
chen Sprachgebrauch „behinderte Menschen“ nur deshalb,
um rechtliche Unklarheiten zu vermeiden, die sich aus einer
abweichenden landesgesetzlichen Bezeichnung ergeben wür-
den, aber in dem Bewusstsein, dass stattdessen die Bezeich-
nung „Menschen mit Behinderungen“, die auch in der UN-
Übereinkunft über die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen verwendet wird, dem Gleichstellungsgedanken und dem
neueren Sprachgebrauch entsprechen würde.

I n h a l t s ü b e r s i c h t

§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Zweck des Gesetzes
§ 3 Beratung und Information
§ 4 Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner
§ 5 Anforderungen an den Betrieb eines Heims
§ 6 Einzelzimmerwünsche
§ 7 Anzeigepflichten
§ 8 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten
§ 9 Prüfungspflichten und -befugnisse der Behörden, Verpflichtung

zur Auskunft
§ 10 Beratung bei Mängeln in Heimen
§ 11 Anordnungen bei Mängeln
§ 12 Untersagung von Betätigungen, Einsetzen einer kommissarischen

Heimleitung
§ 13 Untersagung des Betriebs
§ 14 Ausschluss der aufschiebenden Wirkung der Klage
§ 15 Zusammenarbeit, Arbeitsgemeinschaften
§ 16 Befreiungen zur Erprobung neuer Betreuungs- oder Wohnfor-

men
§ 17 Verordnungsermächtigungen
§ 18 Ordnungswidrigkeiten
§ 19 Zuständigkeiten
§ 20 Inkrafttreten

§ 1

Geltungsbereich

(1) 1Dieses Gesetz gilt für Heime (Absatz 2) in Niedersach-
sen. 2Heime im Sinne dieses Gesetzes sind auch

1. nicht selbstbestimmte Wohngemeinschaften (Absatz 3),
ausgenommen die Wohngemeinschaften nach Absatz 4,
und 

2. die in Absatz 5 aufgeführten Formen des betreuten Woh-
nens.

3Dieses Gesetz ersetzt das Heimgesetz in der Fassung vom 5. No-
vember 2001 (BGBl. I S. 2970), zuletzt geändert durch Artikel 3
Satz 2 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2319), mit
Ausnahme der §§ 14, 21 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr. 3 des
Heimgesetzes.

(2) Heime sind Einrichtungen für Volljährige, die in ihrem
Bestand unabhängig von Wechsel und Zahl der Bewohnerin-
nen und Bewohner dem Zweck dienen, gegen Entgelt

1. ältere, pflegebedürftige oder behinderte Menschen aufzu-
nehmen, 

2. ihnen Wohnraum zu überlassen und

3. für sie Betreuung zur Verfügung zu stellen oder vorzuhal-
ten.

(3) 1Heime sind auch nicht selbstbestimmte Wohngemein-
schaften, die dem Zweck dienen, pflegebedürftigen volljähri-
gen oder behinderten volljährigen Menschen das Leben in
Haushaltsgemeinschaften zu ermöglichen, in denen entgeltli-

che Betreuungsleistungen ambulanter Dienste in Anspruch
genommen werden. 2Eine Wohngemeinschaft ist nicht selbst-
bestimmt, wenn

1. sie von einem Dritten betrieben wird, der dort zugleich
Wohnraum überlässt und Leistungen der ambulanten Be-
treuung erbringt; das gilt auch, wenn andere Personen
oder Unternehmen für den Betreiber handeln,

2. die Überlassung des Wohnraums und die Erbringung der
ambulanten Betreuungsleistungen durch Personen oder
Unternehmen erfolgt, die miteinander rechtlich oder tat-
sächlich verbunden sind,

3. die Gemeinschaft der Bewohnerinnen und Bewohner die
ambulanten Betreuungsdienste sowie Art und Umfang der
Leistungen nicht frei wählen kann oder 

4. die Bewohnerinnen und Bewohner durch ambulante Be-
treuungsdienste in ihrem Selbstbestimmungsrecht einge-
schränkt werden. 

(4) Wohngemeinschaften, in denen nicht mehr als zwölf
Menschen im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 leben, sind, auch
wenn die Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 2 erfüllt sind,
keine Heime im Sinne dieses Gesetzes, wenn alle diese Men-
schen ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe für be-
hinderte Menschen gemäß § 54 Abs. 1 des Zwölften Buchs
des Sozialgesetzbuchs in Verbindung mit § 55 Abs. 2 Nr. 6 des
Neunten Buchs des Sozialgesetzbuchs erhalten.

(5) Heime sind auch Formen des betreuten Wohnens, bei
denen Wohnraum überlassen wird und darüber hinaus eine
vertragliche Verpflichtung der volljährigen Bewohnerinnen
und Bewohner besteht,

1. Verpflegung oder solche Betreuungsleistungen von be-
stimmten Anbietern abzunehmen, die über allgemeine Be-
treuungsleistungen wie Notrufdienste, die Vermittlung
von Dienst- und Pflegeleistungen, Informationen und Be-
ratungsleistungen hinaus gehen, oder

2. allgemeine Betreuungsleistungen von bestimmten Anbie-
tern abzunehmen, wenn das auf diese Leistungen entfal-
lende Entgelt

a) bei einer Miete des Wohnraums unterhalb des jeweils
für die Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner gelten-
den Höchstbetrags der Mietenstufe VI nach § 12 Abs. 1
des Wohngeldgesetzes 30 vom Hundert dieses Höchst-
betrags übersteigt oder

b) bei einer Miete des Wohnraums oberhalb des jeweili-
gen Höchstbetrags nach Buchstabe a 30 vom Hundert
der Miete des Wohnraums übersteigt.

(6) Die Anzeigepflicht der Träger ambulanter Dienste nach
§ 7 Abs. 5 und die Beratungsvorschrift des § 3 Nr. 3 gelten
auch in Bezug auf selbstbestimmte Wohngemeinschaften.

(7) 1Dieses Gesetz gilt auch für Einrichtungen der Tagespflege.
2§ 4 dieses Gesetzes sowie § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 des
Heimgesetzes und die Verordnung über die Pflichten der Trä-
ger von Altenheimen, Altenwohnheimen und Pflegeheimen
für Volljährige im Fall der Entgegennahme von Leistungen
zum Zwecke der Unterbringung eines Bewohners oder Bewer-
bers vom 24. April 1978 (BGBl. I S. 553), geändert durch Arti-
kel 18 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022),
(Heimsicherungsverordnung) finden keine Anwendung.
3Nimmt die Einrichtung in der Regel mindestens sechs Men-
schen auf, so findet § 4 Abs. 4 Anwendung. 4Die Sätze 2 und 3
gelten entsprechend, wenn Heime oder Teile von Heimen aus-
schließlich einer bis zu drei Monate dauernden Aufnahme
volljähriger Menschen (Kurzzeitheime) dienen.
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(8) Dieses Gesetz gilt nicht für Krankenhäuser, für Internate
der Berufsbildungs- und Berufsförderungswerke, für Hospize
sowie für Einrichtungen der Nachtpflege.

§ 2

Zweck des Gesetzes

(1) Zweck des Gesetzes ist es,

1. die Würde sowie Interessen und Bedürfnisse der Bewoh-
nerinnen und Bewohner von Heimen vor Beeinträchtigun-
gen zu schützen,

2. den Bewohnerinnen und Bewohnern von Heimen eine an-
gemessene und individuelle Lebensgestaltung zu ermögli-
chen, insbesondere ihre Selbständigkeit, Selbstbestimmung,
Selbstverantwortung sowie Teilhabe am gemeinschaftli-
chen und kulturellen Leben innerhalb und außerhalb von
Heimen zu wahren und zu fördern, 

3. die Einhaltung der dem Betreiber des Heims gegenüber
den Bewohnerinnen und Bewohnern obliegenden Pflich-
ten zu sichern,

4. die Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner zu ge-
währleisten,

5. eine dem allgemein anerkannten Stand der fachlichen Er-
kenntnisse entsprechende Qualität des Wohnens und der
Betreuung zu sichern,

6. die Beratung in Heimangelegenheiten zu fördern sowie

7. die Zusammenarbeit der für die Durchführung dieses Ge-
setzes zuständigen Behörden mit den Betreibern von Hei-
men und deren Verbänden, den Pflegekassen und deren
Verbänden, dem Medizinischen Dienst der Krankenversi-
cherung sowie den Trägern der Sozialhilfe zu fördern.

(2) Die Selbständigkeit der Betreiber von Heimen in Zielset-
zung und Durchführung ihrer Aufgaben bleibt unberührt.

§ 3

Beratung und Information

Die Heimaufsichtsbehörden beraten und informieren 

1. die Bewohnerinnen und Bewohner von Heimen sowie de-
ren Bewohnervertretungen, Bewohnerfürsprecherinnen
und Bewohnerfürsprecher über die jeweiligen Rechte und
Pflichten,

2. Personen, die ein berechtigtes Interesse haben, über Heime
und über die Rechte und Pflichten der Betreiber und der
Bewohnerinnen und Bewohner von Heimen und

3. die Bewohnerinnen und Bewohner selbstbestimmter am-
bulant betreuter Wohngemeinschaften, deren Vermiete-
rinnen und Vermieter und die Träger von Betreuungs-
diensten, die dort Leistungen der ambulanten Versorgung
erbringen oder erbringen wollen, auf Antrag über ihre
Rechte und Pflichten.

§ 4

Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner

(1) 1Die Bewohnerinnen und Bewohner eines Heims wirken
durch eine Bewohnervertretung in Angelegenheiten des
Heimbetriebs wie Unterkunft, Verpflegung, Aufenthaltsbe-
dingungen, Betreuung oder Freizeitgestaltung mit. 2Die Mit-
wirkung ist auf die Verwaltung sowie die Geschäfts- und
Wirtschaftsführung des Heims zu erstrecken, wenn Leistun-
gen im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 des Heimgesetzes erbracht
worden sind. 3Die Bewohnervertretung kann bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben und Rechte fach- oder sachkundige
Personen ihres Vertrauens hinzuziehen; diese sind zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet. 4Die Bewohnervertretung soll
mindestens einmal im Jahr zu einer Bewohnerversammlung
einladen, zu der jede Bewohnerin und jeder Bewohner eine
Vertrauensperson hinzuziehen kann.

(2) 1Die Mitglieder der Bewohnervertretung in einem Heim
werden von dessen Bewohnerinnen und Bewohnern gewählt.
2Wählbar sind die Bewohnerinnen und Bewohner des Heims.
3Es können in angemessenem Umfang auch volljährige Ange-
hörige und sonstige volljährige Vertrauenspersonen der Be-
wohnerinnen und Bewohner, Mitglieder von örtlichen Senioren-
vertretungen und von örtlichen Behindertenorganisationen
sowie von der Heimaufsichtsbehörde vorgeschlagene Perso-
nen in die Bewohnervertretung gewählt werden.

(3) Die Heimaufsichtsbehörden sorgen für die Unterrich-
tung der Bewohnerinnen und Bewohner und der Mitglieder
von Bewohnervertretungen über die Wahl zu den Bewohner-
vertretungen und deren Befugnisse sowie über die Möglich-
keiten der Mitwirkung. 

(4) 1Für die Zeit, in der eine Bewohnervertretung in einem
Heim nicht gebildet werden kann, werden ihre Aufgaben durch
eine Bewohnerfürsprecherin oder einen Bewohnerfürsprecher
wahrgenommen, die oder der von der Heimaufsichtsbehörde
im Benehmen mit der Heimleitung bestellt wird. 2Die Bewohner-
fürsprecherin oder der Bewohnerfürsprecher ist ehrenamtlich
tätig. 3Die Heimaufsichtsbehörde kann von der Bestellung einer
Bewohnerfürsprecherin oder eines Bewohnerfürsprechers ab-
sehen, wenn die Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner auf andere Weise gewährleistet ist.

(5) 1Der Betreiber erläutert der Bewohnervertretung oder
den sonstigen nach Absatz 4 Mitwirkungsberechtigen recht-
zeitig vor Aufnahme von Verhandlungen über Leistungs-,
Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen nach dem Elften
oder dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuchs unter Vorlage
nachvollziehbarer Unterlagen die Gründe sowie die Angemes-
senheit einer angestrebten Entgelterhöhung und gibt ihr oder
ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme; auf Verlangen gewährt
er zur Vorbereitung der Stellungnahme Einsicht in die Kalku-
lationsunterlagen. 2Die Stellungnahme ist den Kostenträgern
vor Beginn der Verhandlungen durch den Betreiber zur
Kenntnisnahme zu übermitteln.

§ 5

Anforderungen an den Betrieb eines Heims

(1) Der Betreiber eines Heims ist verpflichtet, seine Leistun-
gen nach dem jeweils allgemein anerkannten Stand fachlicher
Erkenntnisse zu erbringen, sein Leistungsangebot, aufge-
schlüsselt nach Art, Menge und Entgelt, allen Interessierten
zugänglich zu machen und die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner bei Einzug in das Heim über ihren Beratungsanspruch
nach § 3 Nr. 1 und ihre Beschwerdemöglichkeiten bei der
Heimaufsichtsbehörde sowie den Pflegekassen und den Trä-
gern der Sozialhilfe zu informieren.

(2) Ein Heim darf nur betrieben werden, wenn in ihm 

1. die Würde sowie die Interessen und Bedürfnisse der Be-
wohnerinnen und Bewohner geachtet und vor Beein-
trächtigungen geschützt werden,

2. den Bewohnerinnen und Bewohnern eine nach Art und
Umfang ihrer Betreuungsbedürftigkeit angemessene Le-
bensgestaltung ermöglicht wird sowie die erforderlichen
Hilfen gewährt werden,

3. die Selbständigkeit, die Selbstbestimmung und die Selbst-
verantwortung sowie die Teilhabe der Bewohnerinnen
und Bewohner am Leben in der Gemeinschaft gewahrt
und gefördert werden, insbesondere bei behinderten
Menschen die sozialpädagogische Betreuung und heil-
pädagogische Förderung sowie bei Pflegebedürftigen eine
humane und aktivierende Pflege unter Achtung der Men-
schenwürde gewährleistet werden,

4. eine dem allgemein anerkannten Stand der fachlichen Er-
kenntnisse entsprechende Qualität des Wohnens, der
hauswirtschaftlichen Versorgung, der Verpflegung und
der Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner sowie
deren ärztliche und gesundheitliche Betreuung gesichert
sind,
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5. für pflegebedürftige Bewohnerinnen und Bewohner die
Pflege nach dem allgemein anerkannten Stand medizi-
nisch-pflegerischer Erkenntnisse gewährleistet ist,

6. sichergestellt wird, dass die Eingliederung behinderter
volljähriger Bewohnerinnen und Bewohner gefördert
wird, dass für diese Bewohnerinnen und Bewohner För-
der- und Hilfepläne aufgestellt werden und dass deren
Umsetzung aufgezeichnet wird,

7. sichergestellt wird, dass für pflegebedürftige volljährige
Bewohnerinnen und Bewohner Pflegeplanungen vorge-
nommen werden und deren Umsetzung aufgezeichnet
wird,

8. der Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner vor Infek-
tionen gewährleistet und außerdem sichergestellt wird,
dass von den Beschäftigten die Anforderungen an die
Hygiene eingehalten werden, 

9. sichergestellt wird, dass die Arzneimittel bewohnerbezo-
gen und ordnungsgemäß aufbewahrt und die in der Pfle-
ge und die in der Förderung behinderter volljähriger
Menschen tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter min-
destens einmal im Jahr über den sachgerechten Umgang
mit Arzneimitteln beraten werden, und

10. sichergestellt wird, dass es unter der Verantwortung einer
Heimleitung betrieben wird.

(3) Der Betreiber eines Heims muss 

1. die für den Betrieb eines Heims erforderliche Zuverlässig-
keit besitzen,

2. sicherstellen, dass die Zahl der Beschäftigten und deren
persönliche und fachliche Eignung für die zu leistende Tä-
tigkeit ausreicht,

3. ein Qualitäts- und Beschwerdemanagement betreiben.

§ 6

Einzelzimmerwünsche

Der Betreiber eines Heims soll Wünschen der Bewohnerin-
nen und Bewohner nach einer Unterbringung in Einzelzim-
mern möglichst Rechnung tragen.

§ 7

Anzeigepflichten

(1) 1Wer den Betrieb eines Heims aufnehmen will, hat seine
Absicht spätestens drei Monate vor der vorgesehenen Inbe-
triebnahme der Heimaufsichtsbehörde anzuzeigen. 2Die Über-
nahme eines bestehenden Heims ist zum frühestmöglichen
Zeitpunkt vor der vorgesehenen Übernahme anzuzeigen. 3Die
Anzeige muss folgende Angaben enthalten:

1. den vorgesehenen Zeitpunkt der Betriebsaufnahme oder
der Übernahme,

2. Namen und Anschriften des Heims und seines Betreibers,

3. die Nutzungsart des Heims und der Räume, deren Lage,
Zahl und Größe, bezüglich der Wohnräume auch die vor-
gesehene Belegung sowie die Konzeption des Heims,

4. den Namen, die berufliche Ausbildung und den berufli-
chen Werdegang der Heimleitung und bei Pflegeheimen
auch der Pflegedienstleitung,

5. die vorgesehene personelle Ausstattung, soweit über die
personelle Ausstattung nicht bereits ein Vertrag nach § 72,
84 Abs. 5 oder § 92 b des Elften Buchs des Sozialgesetz-
buchs oder eine Vereinbarung nach § 75 Abs. 3 in Verbin-
dung mit § 76 Abs. 1 des Zwölften Buchs des Sozialgesetz-
buchs abgeschlossen ist. 

4Der Anzeige ist jeweils ein Muster der Verträge, die mit den
Bewohnerinnen und Bewohnern geschlossen werden sollen,
sowie der sonstigen allgemein verwendeten Verträge beizufü-
gen. 5Steht zum Zeitpunkt der Anzeige noch nicht fest, wel-

che Person die Heimleitung oder die Pflegedienstleitung
übernimmt, so sind die Angaben bis zur Aufnahme des Heim-
betriebs nachzuholen. 

(2) Die Heimaufsichtsbehörde kann weitere Angaben und
die Vorlage von Unterlagen verlangen, wenn dies zur Prüfung
der Voraussetzungen des § 5 erforderlich ist.

(3) Änderungen der Umstände, die nach Absatz 1 anzuzei-
gen sind, und die Absicht, die in Absatz 1 Satz 4 aufgeführten
Verträge wesentlich zu ändern, sind der Heimaufsichtsbehör-
de unverzüglich mitzuteilen.

(4) 1Wer beabsichtigt, den Betrieb eines Heims ganz oder
teilweise einzustellen, hat dies der Heimaufsichtsbehörde un-
verzüglich anzuzeigen. 2In der Anzeige müssen die geplante
ordnungsgemäße Abwicklung der Vertragsverhältnisse mit
den Bewohnerinnen und Bewohnern und deren anderweitige
Unterkunft und Betreuung dargelegt und auf Verlangen nach-
gewiesen werden.

(5) 1Wer als Träger eines ambulanten Dienstes entgeltliche
Betreuungsleistungen in einer Wohngemeinschaft von mehr
als vier pflegebedürftigen volljährigen oder behinderten voll-
jährigen Menschen erbringt oder erbringen will, hat dies der
Heimaufsichtsbehörde anzuzeigen. 2Die Anzeigepflicht ge-
mäß Absatz 1 bleibt unberührt. 3Die Anzeige muss enthalten

1. die Anschrift der Wohngemeinschaft,

2. Namen und Anschrift der Vermieterin oder des Vermieters
der Räumlichkeiten der Wohngemeinschaft, 

3. die Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner und die
Zahl der Pflegebedürftigen in den einzelnen Pflegestufen,

4. bei Wohngemeinschaften pflegebedürftiger volljähriger
Menschen eine Erklärung darüber, ob zwischen dem Trä-
ger des ambulanten Dienstes und der Vermieterin oder
dem Vermieter eine rechtliche oder tatsächliche Verbin-
dung besteht, und

5. eine Kopie der mit den Bewohnerinnen und Bewohnern
geschlossenen Verträge über die Leistungserbringung,
ohne dass die Namen der Bewohnerinnen und Bewohnern
erkennbar werden.

4Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend; dabei erstreckt sich
die Verpflichtung zur Anzeige von Änderungen auch auf die
Mitteilung von Änderungen in der personellen Zusammenset-
zung der Bewohnerinnen und Bewohner einschließlich ihrer
jeweiligen Pflegestufen.

§ 8

Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten

(1) 1Der Betreiber eines Heims hat die Grundsätze ord-
nungsgemäßer Buchführung zu beachten und Aufzeichnun-
gen über den Betrieb zu machen. 2In den Aufzeichnungen
müssen insbesondere dargestellt werden

1. die wirtschaftliche und finanzielle Situation des Heims,

2. die Namen, die Vornamen, die Geburtsdaten, die Anschrif-
ten und die Ausbildungen der in der Betreuung der Be-
wohnerinnen und Bewohner eingesetzten Beschäftigten,
deren regelmäßige Arbeitszeiten, die von ihnen in dem
Heim ausgeübten Tätigkeiten, die Dauer der Beschäfti-
gungsverhältnisse sowie die Dienstpläne,

3. die Namen, die Vornamen, die Geburtsdaten, das jeweilige
Geschlecht und der jeweilige Betreuungsbedarf der Be-
wohnerinnen und Bewohner sowie bei pflegebedürftigen
Bewohnerinnen und Bewohnern jeweils die Pflegestufe,

4. der Erhalt, die Aufbewahrung und die Verabreichung von
Arzneimitteln sowie die pharmazeutische Überprüfung
der Arzneimittelvorräte und die Unterweisung der Be-
schäftigten im sachgerechten Umgang mit Arzneimitteln,

5. die Pflegeplanungen und Pflegeverläufe für pflegebedürfti-
ge Bewohnerinnen und Bewohner,
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6. in Einrichtungen der Behindertenhilfe Förder- und Hilfe-
pläne für die Bewohnerinnen und Bewohner und die Um-
setzung der Pläne,

7. die Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung sowie zur Qua-
litätssicherung und deren Ergebnisse,

8. die freiheitsentziehenden Maßnahmen im Sinne des § 1906
des Bürgerlichen Gesetzbuchs bei Bewohnerinnen und Be-
wohnern sowie die Angabe der oder des für die Anord-
nung Verantwortlichen und

9. die für Bewohnerinnen und Bewohner verwalteten Gelder
und Wertsachen.

3Die Aufzeichnungen sind für jedes Heim gesondert zu füh-
ren. 4Wenn die Verpflichtung nach Satz 1 und Satz 2 Nr. 1,
die wirtschaftliche und finanzielle Situation des Heims darzu-
stellen, nicht nach den für Pflegeheime geltenden bundes-
rechtlichen Vorschriften zu erfüllen ist, kann sie nach anderen
Vorschriften erfüllt werden, wenn diese mindestens eine Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie eine Bilanz fordern.

(2) Der Betreiber hat die Aufzeichnungen nach Absatz 1 so-
wie die sonstigen Unterlagen und Belege über den Betrieb des
Heims bis zum Ablauf von sechs Jahren nach Abschluss des
Geschäftsjahres aufzubewahren, soweit nicht nach anderen
Rechtsvorschriften längere Aufbewahrungsfristen bestehen. 

§ 9

Prüfungspflichten und -befugnisse der Behörden, 
Verpflichtung zur Auskunft

(1) 1Zur Feststellung, ob die Anforderungen 

1. nach diesem Gesetz und den Verordnungen nach § 17
Abs. 1,

2. nach § 14 des Heimgesetzes und der Heimsicherungsver-
ordnung sowie 

3. nach den Verordnungen, die gemäß § 17 Abs. 2 weiter an-
zuwenden sind, 

erfüllt werden, führen die Heimaufsichtsbehörden in den Hei-
men wiederkehrende und anlassbezogene Prüfungen durch.
2Angemeldete und unangemeldete Prüfungen sind jederzeit
zulässig, zur Nachtzeit jedoch nur, soweit das Ziel der Prü-
fung zu anderer Zeit nicht erreicht werden kann. 3Der Betrei-
ber, die Heimleitung und die Pflegedienstleitung haben der
Heimaufsichtsbehörde die für die Prüfung erforderlichen
mündlichen und schriftlichen Auskünfte zu erteilen. 4Die
Heimaufsichtsbehörden können verlangen, dass ihnen unent-
geltlich Kopien derjenigen Geschäftsunterlagen zur Verfü-
gung gestellt werden, die für die Prüfung des Heims benötigt
werden. 5Die Aufzeichnungen nach § 8 Abs. 1 hat der Betrei-
ber im Heim zur Prüfung bereitzuhalten, Aufzeichnungen
nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 jedoch nur bei angemeldeten Prü-
fungen.

(2) 1Die von der Heimaufsichtsbehörde mit der Prüfung be-
auftragten Personen sind befugt,

1. die für das Heim genutzten Grundstücke und die Räume
des Heims zu betreten, jedoch Räume, die einem Haus-
recht der Bewohnerinnen oder Bewohner unterliegen, nur
mit deren Zustimmung,

2. Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen,

3. Einsicht in die Aufzeichnungen nach § 8 zu nehmen,

4. sich mit den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie der
Bewohnervertretung oder der Bewohnerfürsprecherin
oder dem Bewohnerfürsprecher in Verbindung zu setzen,

5. bei pflegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewohnern mit
deren Zustimmung den Pflegezustand in Augenschein zu
nehmen und

6. die Beschäftigten und die in dem Heim Tätigen zum Heim-
betrieb zu befragen.

2Der Betreiber hat die Maßnahmen nach Satz 1 zu dulden.
3Die Heimaufsichtsbehörde kann zu ihren Prüfungen fach-

oder sachkundige Personen hinzuziehen. 4Diese sind zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet. 5Sie dürfen personenbezogene Da-
ten der Bewohnerinnen und Bewohner nicht für sich
speichern und nicht an Dritte übermitteln. 6Soweit die Heim-
aufsichtsbehörde nach anderen Gesetzen zur Durchführung
weiterer Prüfungen von Heimen berechtigt oder verpflichtet
ist, soll sie die Prüfungen zeitgleich mit einer Prüfung nach
diesem Gesetz vornehmen.

(3) 1Zur Verhütung einer dringenden Gefahr für die öffentli-
che Sicherheit können Grundstücke und Räume, die einem
Hausrecht der Bewohnerinnen oder Bewohner unterliegen
oder Wohnzwecken der auskunftspflichtigen Person dienen,
jederzeit betreten werden. 2Die auskunftspflichtige Person
und die Bewohnerinnen und Bewohner haben die Maßnah-
men nach Satz 1 zu dulden. 

(4) 1Die Heimaufsichtsbehörde prüft jedes Heim mindestens
einmal jährlich. 2Sie kann die Prüfungsabstände auf bis zu
zwei Jahre ausdehnen, wenn ein Heim durch den Medizini-
schen Dienst der Krankenversicherung oder gemäß § 114
Abs. 4 Satz 2 des Elften Buchs des Sozialgesetzbuchs durch
unabhängige Sachverständige oder Prüfinstitutionen geprüft
worden ist.

(5) Die Heimaufsichtsbehörde ist befugt, Prüfungen vorzu-
nehmen, sobald ihr eine Anzeige nach § 7 Abs. 1 zugeht, je-
denfalls mit Beginn des dritten Monats vor der vorgesehenen
Inbetriebnahme des Heims.

(6) 1Bestehen tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass eine
Einrichtung als Heim betrieben wird, ohne dass eine Anzeige
nach § 7 Abs. 1 erfolgt ist, so kann die Heimaufsichtsbehörde
prüfen, ob die Einrichtung ein Heim ist. 2Absatz 1 Sätze 2 bis
5 sowie die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend.

(7) Eine auskunftspflichtige Person kann die Auskunft auf
solche Fragen verweigern, deren Beantwortung sie selbst oder
einen der in § 383 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung
bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Ver-
folgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten aussetzen würde.

(8) Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Ar-
tikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes) wird durch die Absätze 1
bis 3, auch in Verbindung mit Absatz 6, eingeschränkt.

§ 10

Beratung bei Mängeln in Heimen

(1) 1Stellt die Heimaufsichtsbehörde in einem Heim Mängel
fest, so soll sie zunächst den Betreiber beraten, wie die Mängel
abgestellt werden können. 2Das Gleiche gilt, wenn nach Erfül-
lung der Anzeigepflicht gemäß § 7 bereits vor der Aufnahme
des Heimbetriebs Mängel festgestellt werden.

(2) 1Die Heimaufsichtsbehörde kann den Träger der Sozial-
hilfe, mit dem Vereinbarungen nach § 75 Abs. 3 des Zwölften
Buchs des Sozialgesetzbuchs bestehen, an einer Beratung
nach Absatz 1 beteiligen. 2Er ist zu beteiligen, wenn die Besei-
tigung der Mängel Auswirkungen auf Vergütungen haben
kann. 3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Beteili-
gung von Pflegekassen oder sonstigen Sozialversicherungsträ-
gern, wenn mit ihnen oder ihren Landesverbänden Verein-
barungen nach § 72, 75 oder 85 des Elften Buchs des Sozialge-
setzbuchs bestehen. 

(3) Wenn Bewohnerinnen und Bewohner ihre mit dem Be-
treiber geschlossenen Verträge aufgrund der Mängel fristlos
gekündigt haben, so soll die Heimaufsichtsbehörde sie dabei
unterstützen, eine angemessene anderweitige Unterkunft und
Betreuung zu zumutbaren Bedingungen zu finden.

§ 11

Anordnungen bei Mängeln

(1) 1Stellt der Betreiber eines Heims Mängel nicht ab, so
kann die Heimaufsichtsbehörde die zur Beseitigung der Män-
gel erforderlichen Anordnungen treffen. 2Anordnungen nach
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Satz 1 sind auch vor Aufnahme des Heimbetriebs zulässig,
wenn Mängel nach Erfüllung der Anzeigepflicht gemäß § 7
festgestellt werden.

(2) 1Anordnungen sind soweit wie möglich in Übereinstim-
mung mit Vereinbarungen nach § 75 Abs. 3 des Zwölften
Buchs des Sozialgesetzbuchs auszugestalten. 2Anordnungen,
die eine Erhöhung der Vergütung nach § 75 Abs. 3 des Zwölf-
ten Buchs des Sozialgesetzbuchs zur Folge haben können,
sind im Benehmen mit dem Träger der Sozialhilfe, mit dem
Vereinbarungen nach dieser Vorschrift bestehen, zu treffen.

(3) 1Anordnungen gegenüber dem Betreiber eines nach § 72
Abs. 1 des Elften Buchs des Sozialgesetzbuchs zugelassenen
Heims, die eine Erhöhung der nach dem Elften Buch des Sozi-
algesetzbuchs vereinbarten oder festgesetzten Entgelte zur
Folge haben können, sind im Benehmen mit den betroffenen
Pflegesatzparteien zu treffen. 2Gegen Anordnungen nach Satz 1
kann auch die Pflegekasse Klage erheben.

§ 12

Untersagung von Betätigungen, 
Einsetzen einer kommissarischen Heimleitung

(1) Die Heimaufsichtsbehörde kann dem Betreiber eines
Heims untersagen, bestimmte Personen in dem Heim zu be-
schäftigen oder tätig werden zu lassen, wenn Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, dass diese die hierfür erforderliche
Eignung nicht besitzen.

(2) 1Betrifft die Untersagung die Person der Heimleitung, so
kann die Heimaufsichtsbehörde, wenn der Betreiber die Stelle
nicht durch eine geeignete Person wieder besetzt hat, auf Kos-
ten des Betreibers zur Aufrechterhaltung des Heimbetriebs
vorübergehend eine kommissarische Heimleitung einsetzen.
2Die kommissarische Heimleitung übernimmt die Rechte und
Pflichten der bisherigen Heimleitung. 3Ihre Tätigkeit endet,
wenn der Betreiber mit Zustimmung der Heimaufsichtsbehör-
de eine geeignete Heimleitung eingesetzt hat, spätestens je-
doch nach Ablauf eines Jahres.

§ 13

Untersagung des Betriebs

(1) Die Heimaufsichtsbehörde hat den Betrieb eines Heims
zu untersagen, wenn die Anforderungen des § 5, einer auf-
grund des § 17 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 erlassenen oder nach § 17
Abs. 2 Nr. 1 oder 2 weiter anzuwendenden Verordnung nicht
erfüllt sind und Anordnungen nach den §§ 11 und 12 nicht
ausreichen. 

(2) Der Betrieb kann untersagt werden, wenn der Betreiber

1. die Anzeigepflicht nach § 7 Abs. 1 nicht erfüllt oder in der
Anzeige unvollständige Angaben gemacht hat,

2. Anordnungen nach § 11 Abs. 1 nicht innerhalb einer ge-
setzten Frist befolgt oder

3. Personen entgegen einer vollziehbaren Untersagung nach
§ 12 weiterbeschäftigt oder ihr Tätigwerden duldet. 

(3) Ist der Heimbetrieb noch nicht aufgenommen worden,
so ist eine Untersagung frühestens drei Monate vor der vorge-
sehenen Inbetriebnahme zulässig. 

§ 14

Ausschluss der aufschiebenden Wirkung der Klage

Klagen gegen Maßnahmen nach den §§ 9 und 11 bis 13 ha-
ben keine aufschiebende Wirkung.

§ 15

Zusammenarbeit, Arbeitsgemeinschaften

(1) 1Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zum Schutz der
Interessen und Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner und zur Sicherung einer angemessenen Qualität des Woh-

nens und der Betreuung in den Heimen sowie zur Sicherung
einer angemessenen Qualität der Prüfung sind die Heimauf-
sichtsbehörden verpflichtet, mit den Pflegekassen, deren Lan-
desverbänden, dem Medizinischen Dienst der Krankenver-
sicherung und dem Träger der Sozialhilfe eng zusammenzuar-
beiten. 2Im Rahmen dieser Zusammenarbeit stimmen sie auf
der Grundlage gegenseitiger partnerschaftlicher Information
und Beratung Inhalt, Umfang und Zeitpunkt der Prüfungen ab
und streben Einvernehmen über im Einzelfall notwendige
Maßnahmen zur Qualitätssicherung und zur Beseitigung von
Mängeln an; Prüfungen sollen arbeitsteilig gemeinsam oder
getrennt durchgeführt werden. 3Doppelprüfungen sollen ver-
mieden werden. 4Die Landesverbände der gesetzlichen Pflege-
kassen Niedersachsen, die Kommunalen Spitzenverbände
Niedersachsens sowie das Fachministerium können Vereinba-
rungen zur Umsetzung der Sätze 1 bis 3 treffen. 

(2) 1Die Heimaufsichtsbehörden sind berechtigt und ver-
pflichtet, die für ihre Zusammenarbeit erforderlichen Anga-
ben, einschließlich der bei den Prüfungen gewonnenen
Erkenntnisse, auch bezüglich der personellen Ausstattung in
Heimen, mit den in Absatz 1 Genannten auszutauschen.
2Personenbezogene Daten sind vor einer Übermittlung zu
anonymisieren.

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 dürfen die Heimauf-
sichtsbehörden personenbezogene Daten in nicht anonymi-
sierter Form an die Pflegekassen und den Medizinischen
Dienst der Krankenversicherung übermitteln, soweit dies zur
Ausführung des Elften Buchs des Sozialgesetzbuchs erforder-
lich ist.

(4) 1Die Heimaufsichtsbehörden bilden zur Durchführung
des Absatzes 1 Satz 1 mit den dort Genannten Arbeitsgemein-
schaften. 2Eine Heimaufsichtsbehörde führt die Geschäfte der
Arbeitsgemeinschaft und leitet deren Sitzungen.

§ 16

Befreiungen zur Erprobung neuer 
Betreuungs- oder Wohnformen

(1) Die Heimaufsichtsbehörde kann auf Antrag ausnahms-
weise Befreiung erteilen von 

1. den Anforderungen 

a) des § 4 Abs. 1 Sätze 1 und 2 und Abs. 5 und

b) einer nach § 17 Abs. 1 Nr. 3 erlassenen oder nach § 17
Abs. 2 Nr. 3 weiter anzuwendenden Verordnung, 

wenn eine Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner
auf andere Weise gewährleistet ist oder die Konzeption des
Heims eine Mitwirkung nicht erforderlich macht, und

2. einzelnen Anforderungen einer nach § 17 Abs. 1 Nr. 1
oder 2 erlassenen oder nach § 17 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 weiter
anzuwendenden Verordnung, 

wenn dies im Interesse der Erprobung neuer Betreuungs- oder
Wohnformen geboten erscheint und hierdurch der Gesetzes-
zweck nach § 2 Abs. 1 nicht gefährdet oder beeinträchtigt
wird.

(2) 1Die Befreiung ist auf höchstens sechs Jahre zu befristen.
2Sie kann auf bis zu zehn Jahre verlängert werden. 3Wenn der
Betreiber den Erfolg der erprobten Betreuungs- oder Wohn-
form nachgewiesen hat, kann die Befreiung auf Dauer erteilt
werden. 

§ 17

Verordnungsermächtigungen

(1) Das Fachministerium wird ermächtigt, zur Durchfüh-
rung dieses Gesetzes durch Verordnung Regelungen zu treffen
über

1. die Anforderungen an die Räume in den Heimen, insbe-
sondere die Wohn-, Gemeinschafts-, Therapie- und Wirt-
schaftsräume, sowie die Verkehrsflächen, die sanitären
Anlagen und die technischen Einrichtungen,
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2. die Anforderungen an die Eignung der Heimleitung und
der Beschäftigten sowie den Anteil der Fachkräfte an dem
vorhandenen Personal und 

3. die Wahl und die Zusammensetzung der Bewohnervertre-
tung, die Bestellung einer Bewohnerfürsprecherin oder ei-
nes Bewohnerfürsprechers in Heimen und die Art, den
Umfang und die Form der Mitwirkung.

(2) Bis zum Inkrafttreten der in Absatz 1 genannten Verord-
nungen sind weiter entsprechend anzuwenden: 

1. die aufgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 1 des Heimgesetzes erlasse-
ne Heimmindestbauverordnung (HeimMindBauV) in der
Fassung vom 3. Mai 1983 (BGBl. I S. 550), geändert durch
Artikel 5 der Verordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I
S. 2346),

2. die aufgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 2 des Heimgesetzes erlasse-
ne Heimpersonalverordnung (HeimPersV) vom 19. Juli 1993
(BGBl. I S. 1205), geändert durch Artikel 1 der Verordnung
vom 22. Juni 1998 (BGBl. I S. 1506), und

3. die aufgrund des § 10 Abs. 5 des Heimgesetzes erlassene
Heimmitwirkungsverordnung (HeimmwV) in der Fassung
vom 25. Juli 2002 (BGBl. I S. 2896).

§ 18

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 7 Abs. 1 oder 3 eine Anzeige nicht, nicht richtig
oder nicht rechtzeitig erstattet,

2. entgegen § 7 Abs. 4 Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig
oder nicht rechtzeitig erstattet,

3. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 3 eine Auskunft nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht innerhalb einer von der
Heimaufsichtsbehörde gesetzten Frist erteilt,

4. entgegen § 9 Abs. 2 Satz 2 oder Abs. 3 Satz 2 eine Maßnah-
me nicht duldet,

5. einer vollziehbaren Anordnung nach § 11 Abs. 1 oder ei-
ner vollziehbaren Untersagung einer Betätigung nach § 12
Abs. 1 zuwiderhandelt,

6. einer vollziehbaren Untersagung eines Betriebs nach § 13
Abs. 1 oder 2 zuwiderhandelt, 

7. einer aufgrund des § 17 Abs. 1 erlassenen Verordnung zu-
widerhandelt, soweit diese für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,

8. einem der in § 32 HeimMindBauV, § 9 HeimPersV oder
§ 34 HeimmwV genannten Tatbestände zuwiderhandelt,
solange die jeweilige Verordnung nach § 17 Abs. 2 dieses
Gesetzes weiter anzuwenden ist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absat-
zes 1 Nrn. 1 und 6 sowie des § 21 Abs. 1 Nr. 3 des Heimgeset-
zes mit einer Geldbuße bis zu 25 000 Euro und in den Fällen

des Absatzes 1 Nrn. 2 bis 5, 7 und 8 sowie des § 21 Abs. 2
Nr. 3 des Heimgesetzes mit einer Geldbuße bis zu 10 000 Euro
geahndet werden.

§ 19

Zuständigkeiten

(1) 1Die Aufgaben der Heimaufsichtsbehörde nehmen wahr

1. das Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

a) für Heime oder Teile von Heimen für behinderte voll-
jährige Menschen, mit denen keine Verträge nach § 72
Abs. 1 des Elften Buchs des Sozialgesetzbuchs bestehen,
und

b) für Einrichtungen zur Rehabilitation, soweit sie die
Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 erfüllen, 

2. im Übrigen die Landkreise und kreisfreien Städte als Auf-
gabe des übertragenen Wirkungskreises. 

2Die Zuständigkeit der selbständigen Gemeinden wird ausge-
schlossen.

(2) 1Einer kommunalen Körperschaft, die nach § 8 Abs. 2
und § 10 des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung des
Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs in Verbindung mit der
Verordnung zur Durchführung des Niedersächsischen Geset-
zes zur Ausführung des Zwölften Buchs des Sozialgesetz-
buchs als Modellversuchskommune an der Erprobung der
erweiterten Heranziehung teilnimmt, kann auf ihren Antrag
durch das Fachministerium für die Dauer der erweiterten Her-
anziehung die Aufgabe der Heimaufsichtsbehörde nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 1 übertragen werden. 2Die Übertragung kann
widerrufen werden, wenn die kommunale Körperschaft dies
beantragt oder sie keine Gewähr mehr für eine ordnungsgemä-
ße Erfüllung der ihr übertragenen Aufgabe bietet. 3Die durch
die Übertragung verursachten Kosten werden nicht ausgegli-
chen.

(3) Zuständige Behörde im Sinne der Heimsicherungsver-
ordnung ist die Heimaufsichtsbehörde.

§ 20

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:

1. die Verordnung über den gewerbsmäßigen Betrieb von Alten-
heimen, Altenwohnheimen und Pflegeheimen vom 3. Ok-
tober 1968 (Nds. GVBl. S. 129), geändert durch § 12 Nr. 7
der Verordnung vom 19. Juli 1993 (BGBl. I S. 1205),

2. § 2 Nr. 3 der Allgemeinen Zuständigkeitsverordnung für
die Gemeinden und Landkreise zur Ausführung von Bun-
desrecht vom 14. Dezember 2004 (Nds. GVBl. S. 589), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 25. Mai 2011 (Nds.
GVBI. S. 123).

Hannover, den 29. Juni 2011

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Hermann  D i n k l a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

David  M c A l l i s t e r
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G e s e t z
zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften

Vom 29. Juni 2011

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des
Niedersächsischen Hochschulgesetzes

In § 11 Abs. 1 Satz 1 des Niedersächsischen Hochschulge-
setzes in der Fassung vom 26. Februar 2007 (Nds. GVBl.
S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
10. Juni 2010 (Nds. GVBl. S. 242), werden nach dem Wort
„Studierenden“ ein Komma und die Worte „die zu Beginn des
jeweiligen Semesters oder Trimesters das 18. Lebensjahr voll-
endet haben,“ eingefügt.

Artikel 2

Änderung des
Niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetzes

Das Niedersächsische Hochschulzulassungsgesetz vom 29. Ja-
nuar 1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 17. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 47, 228),
wird wie folgt geändert:

1. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „§ 18 Abs. 1 Satz 2
Nr. 3“ durch die Angabe „§ 18 Abs. 4“ ersetzt.

b) In Absatz 5 Satz 4 Nr. 2 wird die Verweisung „§ 18 Abs. 10
Satz 1 NHG“ durch die Verweisung „§ 18 Abs. 11 Satz 1
NHG“ ersetzt.

c) In Absatz 7 Satz 2 wird der Klammerzusatz „(§ 18 Abs. 4
Satz 1 NHG)“ durch den Klammerzusatz „(§ 18 Abs. 5
Satz 1 NHG)“ ersetzt.

2. In § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 wird die Verweisung „§ 18 Abs. 7
Satz 3 NHG“ durch die Verweisung „§ 18 Abs. 8 Satz 3 NHG“
ersetzt.

3. § 9 Satz 3 erhält folgende Fassung:

„3Bei der Berechnung des Lehrangebots bleibt das wissen-
schaftliche, künstlerische und sonstige Lehrpersonal un-
berücksichtigt, das aus den Studienbeiträgen nach § 11
Abs. 1 Satz 1 NHG oder aus Mitteln finanziert wird, die
nach der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und
Ländern gemäß Artikel 91 b Absatz 1 Nummer 2 des Grund-
gesetzes über ein gemeinsames Programm für bessere
Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre vom
30. September 2010 (BAnz. S. 3631) zur Verfügung gestellt
werden.“

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 29. Juni 2011

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Hermann  D i n k l a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

David  M c A l l i s t e r
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V e r o r d n u n g
zur Änderung der Verordnung über den Fonds 

nach § 11 a Abs. 5 Satz 2 des 
Niedersächsischen Hochschulgesetzes

Vom 22. Juni 2011

Aufgrund des § 11 a Abs. 5 Satz 4 des Niedersächsischen
Hochschulgesetzes in der Fassung vom 26. Februar 2007
(Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 10. Juni 2010 (Nds. GVBl. S. 242), wird im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über den Fonds nach § 11 a Abs. 5 Satz 2
des Niedersächsischen Hochschulgesetzes vom 18. Januar 2008
(Nds. GVBl. S. 72) wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 2 bis 4 erhält folgende Fassung:

„(2) Bei einer Gliederung in Semester ergibt sich im Voll-
zeitstudium die Höhe des Beitrages der Hochschule durch
Vervielfältigung des Durchschnitts der jeweiligen Anzahl
der Studienbeitragspflichtigen nach § 11 Abs. 1 NHG in
den dem Stichtag vorangegangenen letzten beiden abge-
laufenen Semestern ohne Berücksichtigung der Ausnah-
men nach § 11 Abs. 4 NHG und der Billigkeitsmaßnahmen
nach § 14 Abs. 2 NHG mit dem Studienbeitrag in Höhe
von 500 Euro und dem Zahlungsfaktor, im Teilzeitstudium
durch entsprechende Vervielfältigung des Durchschnitts
der jeweiligen Anzahl der Studienbeitragspflichtigen, die
einen Studienbeitrag in gleicher Höhe zu entrichten hat-
ten, mit dem nach § 11 Abs. 1 Satz 7 NHG geminderten
Studienbeitrag und dem Zahlungsfaktor.

(3) Bei einer Gliederung in Trimester ergibt sich im Voll-
zeitstudium die Höhe des Beitrages der Hochschule durch
Vervielfältigung des Durchschnitts der jeweiligen Anzahl
der Studienbeitragspflichtigen nach § 11 Abs. 1 NHG in den
dem Stichtag vorangegangenen letzten drei abgelaufenen
Trimestern ohne Berücksichtigung der Ausnahmen nach
§ 11 Abs. 4 NHG und der Billigkeitsmaßnahmen nach § 14
Abs. 2 NHG mit dem Studienbeitrag in Höhe von 333 Euro
und dem Zahlungsfaktor, im Teilzeitstudium durch ent-
sprechende Vervielfältigung des Durchschnitts der jewei-
ligen Anzahl der Studienbeitragspflichtigen, die einen Stu-
dienbeitrag in gleicher Höhe zu entrichten hatten, mit dem

nach § 11 Abs. 1 Satz 7 NHG geminderten Studienbeitrag
und dem Zahlungsfaktor.

(4) Der Zahlungsfaktor beträgt 0,025.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird die Angabe „Abs. 1 Satz 2“ durch
die Angabe „Abs. 1 Satz 3“ ersetzt.

b) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Im einleitenden Satzteil wird die Angabe „Abs. 1
Satz 2“ durch die Angabe „Abs. 1 Satz 3“ ersetzt.

bb) Nummer 1 erhält folgende Fassung:

„1. für Aufwendungen und Ausfälle, die ihm oder
einem mit der privatrechtlichen Abwicklung
des Darlehensgeschäfts beauftragten Kreditins-
titut dadurch entstehen, dass Studiendarlehen

a) nicht zurückerstattet und geschuldete Zin-
sen nicht gezahlt werden oder vorüberge-
hend uneinbringlich sind oder

b) nach § 11 a Abs. 1 Satz 2 NHG zinsfrei ge-
währt werden,“.

c) In Absatz 2 Sätze 1 und 2 wird jeweils nach der Angabe
„Nr. 1“ die Angabe „Buchst. a“ eingefügt und die An-
gabe „Abs. 1 Satz 2“ durch die Angabe „Abs. 1 Satz 3“
ersetzt.

3. In § 3 Sätze 1 und 2 wird jeweils die Angabe „Abs. 1 Satz 2“
durch die Angabe „Abs. 1 Satz 3“ ersetzt.

4. In § 4 Abs. 1 Sätze 1 und 2 und Abs. 2 Sätze 1 und 2 wird
jeweils die Angabe „Abs. 1 Satz 2“ durch die Angabe „Abs. 1
Satz 3“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in
Kraft.

Hannover, den 22. Juni 2011

Niedersächsisches Ministerium
für Wissenschaft und Kultur

W a n k a

Ministerin



Lieferbar ab April 2011

Einbanddecke inklusive CD

Gleich bestellen: Telefax 0511 8550-2405

Elf Jahrgänge 
handlich 
auf einer CD!

Jahrgänge 2000 bis 2010:

b Nds. Ministerialblatt

b Nds. Gesetz- und
Verordnungsblatt

Die optimale Archivierung 
ergänzend zur Einbanddecke.

Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt 2010
inklusive CD nur € 31,– zzgl. Versandkosten

Einbanddecke Niedersächsisches Ministerialblatt 2010
inklusive CD nur € 21,– zzgl. Versandkosten

a

a


	Inhalt GVBl. Nr. 14 vom 5. Juli  2011
	Gesetz zum Fünfzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag
	Niedersächsisches Heimgesetz (NHeimG)
	Gesetz zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften
	Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Fonds nach § 11 a Abs. 5 Satz 2 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes




